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Das Nürnberger Tribunal vor 70 Jahren – Teil 1*  
Faires Verfahren oder Siegerjustiz? 
 
Von Wiss. Mitarbeiter Dipl.-Jur. George Andoor, Mag. iur., LL.Cert., Würzburg** 
 
 
Vor ziemlich genau 70 Jahren, nämlich am 20.11.1945, nahm 
der Internationale Militärgerichtshof im Schwurgerichtssaal 
600 des Nürnberger Justizpalastes seine Tätigkeit auf. Erst-
mals in der Menschheitsgeschichte sollten sich die Hauptver-
antwortlichen eines Krieges vor einem internationalen Ge-
richtshof individuell verantworten und persönlich zur Re-
chenschaft gezogen werden. Die im Alliierten Kontrollrat 
vertretenen Siegermächte des Zweiten Weltkrieges hatten 
sich bewusst dazu entschieden, ein gerichtliches Verfahren 
nach den Prinzipien eines neugeschaffenen Völkerstrafrechts 
durchzuführen und die Hauptkriegsverbrecher der europäi-
schen Achse gerecht, aber schnell abzuurteilen, statt bloß 
willkürlich Rache zu üben. Nichtsdestoweniger wird kaum ein 
anderer Prozess der Weltgeschichte so oft mit dem Schlag-
wort „Siegerjustiz“ belegt wie dies bei dem Nürnberger 
Hauptkriegsverbrecherprozess der Fall ist. Anlässlich des 
anstehenden 70-jährigen Jubiläums des Nürnberger Prozes-
ses widmet sich der vorliegende Beitrag daher der Frage, ob 
es sich bei dem Nürnberger Verfahren um ein faires Verfah-
ren handelte, das den Anforderungen einer rechtsstaatlichen 
Justiz gerecht wird, oder einen Schauprozesses darstellte, der 
lediglich eine Ausartung der Siegerjustiz war. 

Zu diesem Zweck folgt dieser Einleitung im ersten Teil 
des Beitrags ein kurzer Überblick der tatsächlichen Ereignis-
se, die Gegenstand des Verfahrens in Nürnberg waren (I.). 
Der Fokus der Darstellung liegt hierbei jedoch nicht auf den 
Gräueltaten1 der Nationalsozialisten gegenüber den Angehö-
rigen der jüdischen Bevölkerung und der politischen Opposi-
tion vor 1939, sondern vor allem auf den Handlungen, wel-
che im Nürnberger Verfahren unter den Tatbestand des Ver-
brechens gegen den Frieden subsumiert wurden. Diese Ent-
scheidung ist dabei keinesfalls einer geringen Bedeutung der 
verschiedensten sonstigen Gräueltaten der Nationalsozialis-
ten geschuldet, sondern vielmehr der Tatsache, dass diese, 
soweit sie vor Kriegsbeginn stattfanden, vielfach nicht Ge-
genstand des Nürnberger Urteils waren.2 Selbst dort, wo 

                                                 
* Der zweite Teil des Beitrags folgt in der im Oktober er-
scheinenden Ausgabe 5/2015. 
** Der Verf. ist Wiss. Mitarbeiter am Lehrstuhl für Internati-
onales Strafrecht von Prof. Dr. Frank Peter Schuster, 
Mag. iur. an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg 
und befasst sich dort im Rahmen seiner Dissertation mit der 
strafprozessualen Frage, ob eine gesetzliche Erweiterung der 
Revision auf Tatfragen wünschenswert ist. 
1 Ein Begriff, der in dieser Form auch von den Alliierten 
verwendet wurde, um die Verbrechen der Nationalsozialisten 
zu beschreiben (im Original: atrocities), vgl. Manske, 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit als Verbrechen an der 
Menschheit, 2003, S. 46 m.w.N. 
2 Das Gericht sah es als nicht hinreichend erwiesen an, dass 
die Verbrechen vor 1939 eine Konnexität zu den übrigen 
Verbrechenstatbeständen aufwiesen, wie es von dem Statut 
des Gerichts vorausgesetzt wurde. Deshalb verneinte das 

diese Gräueltaten erst nach dem Kriegsbeginn begangen 
worden waren, waren sie so unterschiedlich in ihrer Perver-
sität und so vielfältig in ihrer Ausführung, dass auch nur eine 
annähernd repräsentative Wiedergabe dieser Verbrechen im 
Rahmen des vorliegenden Beitrags schlicht unmöglich ist. 
Dem folgt eine Darstellung der wichtigsten Ereignisse, Er-
klärungen und Abkommen, die der Vorbereitung des Verfah-
rens gegen die Hauptkriegsverbrecher dienten (II.), bevor die 
rechtlichen Grundlagen des Prozesses, der Gegenstand der 
Anklage und das Urteil des Tribunals näher erörtert werden 
(III.). 
 
I. Überblick über die Ereignisse, die dem Verfahren zu-
grunde lagen 
Die von Winston Churchill als „Verbrechen ohne Namen“3 
bezeichneten Gräueltaten der Nationalsozialisten hatten ihren 
Beginn und ihre Grundlagen in einer von Hitler begründeten 
Rassenideologie, nach der vor allem jüdische Mitbürger als 
Untermenschen diffamiert und systematisch aus der Gesell-
schaft ausgegrenzt wurden. Die „rechtliche“ Grundlage für 
diese Ausgrenzungspolitik bildeten Gesetze wie das Berufs-
beamtengesetz vom 7.4.19334 oder die Nürnberger Rassenge-
setze vom 15.9.19355 und zahlreiche Verordnungen, die auf 
das Ermächtigungsgesetz vom 24.3.19336 zurückgingen.7 
Aufgrund dieser und ähnlicher Gesetze verloren die deut-
schen Juden nicht nur ihre Gewerbebetriebe, ihr Eigentum 
und das Recht bestimmte Berufe auszuüben oder Kultur- und 
Bildungseinrichtungen zu besuchen, sie wurden dadurch auch 
genötigt, im Sinne der nationalsozialistischen Vertreibungs-
politik ihre Heimat zu verlassen. Spätestens ab Mitte 1941 
verfolgte die nationalsozialistische Politik nicht mehr nur das 
Ziel der Vertreibung der europäischen Juden; vielmehr wurde 
unter dem Euphemismus „Endlösung der Judenfrage“ eine 
systematische Verfolgung und die biologische Vernichtung 

                                                                                    
Tribunal für diese Fälle seine Jurisdiktion, Manske (Fn. 1), 
S. 67 m.w.N. Vgl. auch die Erläuterung des Anklagepunktes 
4 unter III. 2. d). 
3 Zitiert nach Stillschweig, Friedens-Warte 1949, 93. 
4 Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums v. 
7.4.1933 = RGBl. I 1933, S. 175. 
5 Reichsbürgergesetz und Gesetz zum Schutz des deutschen 
Blutes und der deutschen Ehre v. 15.9.1935, RGBl. I 1935, 
S. 1146. 
6 Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich v. 
24.3.1933 = RGBl. I 1933, S. 141. 
7 Zwar sollte das Ermächtigungsgesetz gem. seines Art. 5 S. 2 
am 1.4.1937 außer Kraft treten, doch wurde es durch das 
Gesetz v. 30.1.1937 (RGBl. I 1937, S. 105), das Gesetz v. 
30.1.1939 (RGBl. I 1939, S. 95) und den Führererlass v. 
10.5.1943 (RGBl. I 1943, S. 295) mehrfach verlängert, bevor 
es schließlich durch das Kontrollratsgesetz Nr. 1 vom 
20.9.1945 (Amtsblatt des Kontrollrats in Deutschland Nr. 1, 
S. 6) aufgehoben wurde. 
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der jüdischen Bevölkerung forciert. So wurden Massenver-
nichtungspläne für die systematische Ermordung des jüdi-
schen Volkes entworfen und Konzentrationslager als „Juden-
Endlager“ eingerichtet. Diese beispiellose Vernichtungspoli-
tik wurde durch die Wannseekonferenz vom 20.1.1942 im 
großen Stil bestätigt und in die Praxis umgesetzt.8 Letztend-
lich wurden mindestens 5,29 Millionen Juden, aber auch 
andere Bevölkerungsgruppen, wie etwa Zeugen Jehovas, 
Angehörige der Sinti und Roma, Angehörige der slawisch-
sprachigen Volksgruppen, polnische Staatsbürger, sowjeti-
sche Kriegsgefangene, homosexuelle Personen oder behin-
derte Personen, Opfer dieser Politik. Sie wurden hingerichtet, 
in Vernichtungslagern vergast oder starben in Arbeits- und 
Konzentrationslagern. Bei dieser Vernichtungspolitik wurde 
das „Dritte Reich“ von den Regierungen der meisten befreun-
deten und verbündeten Mächte durch antisemitische Gesetz-
gebung unterstützt; auch in vielen besetzten Gebieten er-fuhr 
die antisemitische deutsche Politik Unterstützung.9 

Zeitgleich zu dieser menschenverachtenden Politik fand 
die sog. „Erweiterung des deutschen Lebensraumes“ statt, 
womit die aggressive, mit militärischen Druckmitteln arbei-
tende Außenpolitik des Deutschen Reiches gemeint war.10 So 
kündigte Hitler 1936 die im Locarno-Abkommen abgeschlos-
senen Verträge11 und rückte mit bewaffneten Truppen in die 
entmilitarisierte Zone des Rheingebiets ein. Dem folgten 
1938 der „Anschluss“ Österreichs und die Angliederung der 
tschechoslowakischen sudetendeutschen Gebiete an das 
Deutsche Reich.12 Die Erweiterung des deutschen Lebens-
raumes setzte sich mit dem Einmarsch der Wehrmacht in die 
Tschechoslowakei und der Errichtung des „Reichsprotekto-
rats Böhmen und Mähren“ sowie der Vereinigung des Me-
mellandes mit dem Deutschen Reich fort, wobei diese Hand-
lungen im ausdrücklichen Widerspruch zu den Vereinbarun-

                                                 
8 Vgl. auch das Protokoll der Wannsee-Konferenz, unter 
www.ghwk.de/ghwk/deut/protokoll.pdf (22.7.2015) abrufbar. 
9 Ahlbrecht, Geschichte der völkerrechtlichen Strafgerichts-
barkeit im 20. Jahrhundert, 1999, S. 61. 
10 Ahlbrecht (Fn. 9), S. 60. 
11 RGBl. II 1926, S. 583. Die sieben Verträge, welche dem 
am 16.10.1925 im schweizerischen Locarno unterzeichneten 
Schlussprotokoll beigefügt waren und am 1.12.1925 in Lon-
don unterzeichnet wurden, hatten hauptsächlich die im Ver-
sailler Friedensvertrag festgelegten Reparationsverpflichtun-
gen des Deutschen Reichs zum Gegenstand. Daneben ver-
pflichtete sich das Deutsche Reich u.a. dazu, die Unverletz-
lichkeit der Westgrenze und den Status der entmilitarisierten 
Westzone zu garantieren. 
12 Zum „Anschluss“ Österreichs, vgl. Gesetz über die Wie-
dervereinigung Österreichs mit dem Deutschen Reich v. 
13.3.1938 = RGBl. I 1938, S. 237. Die Angliederung des 
Sudentengebietes erfolgte durch ein Abkommen, das am 
29.9.1938 zwischen Deutschland, dem Vereinigten König-
reich Großbritannien und Nordirland (nachfolgend als Verei-
nigtes Königreich bezeichnet), Frankreich und Italien, ohne 
die Beteiligung der Tschechoslowakei, vereinbart wurde (das 
sog. Münchner Vier-Mächte-Abkommen, zu finden unter 
avalon.law.yale.edu/imt/munich1.asp [22.7.2015]). 

gen des Versailler Vertrages standen.13 Am 1.9.1939 schließ-
lich griff das Deutsche Reich unter Verletzung mehrerer in-
ternationaler Verträge und ohne eine formale Kriegserklärung 
Polen an, woraufhin England und Frankreich am 3.9.1939, 
entsprechend der britisch-französischen Garantieerklärung, 
dem Deutschen Reich den Krieg erklärten, ohne jedoch tat-
sächlich militärisch einzugreifen.14 Unter Verletzung weiterer 
internationaler Verträge folgten sodann die Besatzung von 
Dänemark und Norwegen sowie der Westfeldzug, bei dem 
bis Mitte 1940 die Niederlande, Belgien, Luxemburg und 
schließlich auch Frankreich eingenommen wurden.15 Am 
6.4.1941 schließlich griff das Deutsche Reich Jugoslawien 
und Griechenland sowie am 22.6.1941 die Sowjetunion an. 
Nach dem Angriff von Japan auf Pearl Harbour am 7.12.1941 
erklärten die Vereinigten Staaten von Amerika (im Folgenden 
Vereinigte Staaten) sowie das Vereinigte Königreich Groß-
britannien und Nordirland (im Folgenden das Vereinigte 
Königreich) Japan am 8.12.1941 den Krieg; dem folgte unter 
Verletzung weiterer internationaler Verträge die Kriegserklä-
rung des Deutschen Reiches und Italiens an die Vereinigten 
Staaten.16 Nach dem Eintritt der Vereinigten Staaten in den 
Zweiten Weltkrieg vergingen nahezu vier weitere Jahre bis 
zur bedingungslosen Kapitulation des Deutschen Reiches am 
8.5.1845.17 

Dieser bis heute größte Land-, Luft- und Seekrieg der 
Menschheitsgeschichte, an dem 57 Nationen beteiligt waren, 
kostete etwa 55 Millionen Menschen das Leben; weitere 35 

                                                 
13 Im Art. 81 des Versailler Vertrages hatte sich Deutschland 
verpflichtet, „die vollkommene Unabhängigkeit des Tsche-
cho-Slowakischen Staates“ anzuerkennen. Im Art. 99 des 
Vertrages wiederum hatte Deutschland „zugunsten der alliier-
ten und assoziierten Hauptmächte auf alle Rechte und An-
sprüche auf die Gebiete zwischen der Ostsee, der Nordost-
grenze Ostpreußens, wie sie in Artikel 28 des Teiles II (Gren-
zen Deutschlands) des gegenwärtigen Vertrages beschrieben 
ist, und den alten Grenzen zwischen Deutschland und Ruß-
land“ verzichtet. 
14 Bei der britisch-französischen Garantieerklärung handelte 
es sich um eine verbindliche Absichtserklärung der Regie-
rungen des Vereinigten Königreichs und Frankreichs vom 
31.3.1939, Polen im Falle eines Angriffes durch Deutschland 
militärisch beizustehen, im Internet zu finden unter 
avalon.law.yale.edu/wwii/blbk17.asp (22.7.2015). 
15 Hauptsächlich handelte es sich hierbei um eine Verletzung 
des I., III. und V. Haager Abkommens (1907), der Verträge 
von Locarno (1925), des Briand-Kellogg-Paktes (1928) sowie 
weiterer bilateraler Verträge, Ahlbrecht (Fn. 9), S. 61 ff. 
m.w.N. 
16 Die Kriegserklärung an die Vereinigten Staaten stellte eine 
Verletzung des Vertrages von Berlin vom 25.8.1921 betref-
fend der Wiederherstellung freundschaftlicher Beziehungen 
zwischen den Vereinigten Staaten und Deutschland sowie des 
Briand-Kellogg Paktes dar. 
17 Der bedingungslosen Kapitulation der Wehrmacht am 
8.5.1945 folgte am 2.9.1945 die Kapitulation Japans, wo-
durch die Kampfhandlungen um den Zweiten Weltkrieg ihr 
offizielles Ende nahmen. 
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Millionen wurden verwundet und etwa 3 Millionen Men-
schen gelten als vermisst.18 Während des Krieges, aber auch 
davor, wurden von den Nationalsozialisten in und außerhalb 
des Deutschen Reiches Verbrechen begangen, welche von 
dem amerikanischen Präsidenten Roosevelt als Akte des 
Terrorismus und von dem britischen Premierminister Chur-
chill im Nachhinein als „Gräueltaten[, die] alles übersteigen, 
was seit den dunkelsten und barbarischsten Zeitaltern der 
Menschheit bekannt geworden ist“, bezeichnet worden sind.19 
Diese Verbrechen, vor allem die zahlreichen Verletzungen 
der internationalen Verträge sowie die damit im Zusammen-
hang stehenden Kriegsverbrechen während der Kriegsfüh-
rung in den besetzten Gebieten und im Deutschen Reich – 
etwa die Misshandlung und Ermordung Kriegs-gefangener, 
der Zivilbevölkerung in den besetzten Gebieten, Plünderung 
öffentlichen und privaten Eigentums, Zwangs-arbeit sowie 
die Judenverfolgung nach 1939 – sollten durch das Nürnber-
ger Tribunal abgeurteilt werden.20 
 
II. Die Vorbereitung des Nürnberger Prozesses 
Die Verfolgung der Verbrechen, die während des Zweiten 
Weltkrieges durch das Deutsche Reich begangen worden 
waren, sollten nach den Vorstellungen der Alliierten nicht nur 
völkerrechtliche, sondern auch individualrechtliche Konse-
quenzen nach sich ziehen. Hierbei handelte es sich jedoch – 
anders als oftmals behauptet – um kein Novum in der Ge-
schichte des Völkerrechts. Schon die Verbrechen, die im 
Zuge des Ersten Weltkrieges begangen worden waren, sollten 
nach den Vorstellungen der Siegermächte auf individual-
rechtlicher Ebene geahndet werden. Das Deutsche Reich 
setzte jedoch nach dem Ersten Weltkrieg durch, dass die 
gerichtliche Verfolgung dieser Verbrechen durch das Reichs-
gericht in Leipzig erfolgte. Daraufhin hatte der Oberreichs-
anwalt zwar 1803 Strafverfahren eingeleitet – davon 907 auf-
grund alliierter Auslieferungslisten und 837 auf eigene Initia-
tive –, doch lediglich in 13 Fällen kam es zu einer gerichtli-
chen Verhandlung. Wiederum nur neun dieser Verfahren 
endeten mit einem Urteil, bei dem jedoch sechs der zwölf 
Angeklagten freigesprochen wurden. Selbst bei den verurteil-
ten Angeklagten kam es gar nicht oder nur teilweise zu einer 
Vollstreckung der verhängten Strafen.21 Die Alliierten be-
trachteten die Leipziger Prozesse deshalb als einen Misser-
folg und zogen daraus Konsequenzen für die Verfolgung der 
deutschen Verbrechen im Zweiten Weltkrieg. So bereiteten 
sie frühzeitig eine Verfolgung der im Rahmen des Zweiten 
Weltkrieges begangenen Straftaten durch internationale Ge-
richte vor und trieben diese Strafverfolgung zielstrebig vor-

                                                 
18 Ahlbrecht (Fn. 9), S. 61 ff. 
19 So laut Manske ([Fn. 1], S. 47 m.w.N) in der übereinstim-
menden Erklärung von Roosevelt und Churchill vom 
25.10.1941. 
20 Für eine ausführlichere Darstellung der Anklage, vgl. III. 2. 
21 Ausführlich zu den Leipziger Prozessen Neubacher, Kri-
minologische Grundlagen einer internationalen Strafgerichts-
barkeit, 2005, S. 309 ff.; vgl. auch Satzger, Internationales 
und Europäisches Strafrecht, 6. Aufl. 2013, § 13 Rn. 4; Ahl-
brecht (Fn. 9), S. 42 f. 

an.22 Wichtige Schritte auf dem Weg zu einer internationalen 
gerichtlichen Verfolgung der Gräueltaten der Nationalsozia-
listen stellten dabei die Erklärung von St. James, die Grün-
dung der United Nations War Crimes Commission, die Mos-
kauer Erklärung und das Londoner Vier-Mächte-Abkommen 
dar. 
 
1. Die Erklärung von St. James 

Die Erklärung von St. James (Declaration of St. James) der 
Inter-Allied Commission on the Punishment of War Crimes 
vom 13.1.1942 stellte eine Deklaration einer aus den in Lon-
don ansässigen Exilregierungen von Belgien, Frankreich, 
Griechenland, Jugoslawien, Luxemburg, Norwegen, den Nie-
derlanden, Polen und Tschechoslowakei gebildeten Kommis-
sion dar, die eine gerichtliche Bestrafung der Kriegsverbre-
cher durch die Völkergemeinschaft forderte.23 In der Erklä-
rung hieß es wörtlich: „[Die Signatare] setzen neben ihren 
Hauptkriegszielen die Bestrafung derer durch eine organisier-
te Gerichtsbarkeit, die schuldig und verantwortlich für diese 
Verbrechen waren; unabhängig davon, ob sie diese befohlen, 
verübt oder in irgendeiner sonstigen Weise an diesen teilge-
nommen haben.“24 Weiter bestimmte die Erklärung, dass die 
Signatare beabsichtigten, im „Geiste internationaler Solidari-
tät dafür zu sorgen, dass (A) die Schuldigen und Verantwort-
lichen ohne Ansehen der Nationalität gesucht, vor Gericht 
gestellt und abgeurteilt würden [und] (B) dass die verkünde-
ten Urteile vollstreckt würden.“ 
 
2. Die Gründung der United Nations War Crimes Commissi-
on 

Etwa zehn Monate nach der Erklärung von St. James, am 
7.10.1942, erklärten das Vereinigte Königreich und die Ver-
einigten Staaten, dass sie eine Kommission zur Untersuchung 
der Kriegsverbrechen gründen wollen und setzten zu diesem 
Zweck zunächst die United Nations Commission for the 
Investigation of War Crimes ein.25 Aus dieser ging am 
20.10.1943 unter der Beteiligung von insgesamt 17 Staaten26 

                                                 
22 Werle, Völkerstrafrecht, 3. Aufl. 2012, Rn. 18. 
23 Ahlbrecht (Fn. 9), S. 63 m.w.N. Hess, Die rechtliche Auf-
arbeitung von Kriegsverbrechen und schwerwiegenden Men-
schenrechtsverletzungen – eine Analyse aus der Perspektive 
der Opfer, 2007, S. 14. 
24 Bei den Zitaten handelt es sich um eine möglichst wortge-
naue Übersetzung aus dem Englischen. Die vollständige 
Erklärung ist in englischer Sprache im Internet abrufbar unter 
web.archive.org/web/20130831232219/www.ess.uwe.ac.uk/d
ocuments/reswrcrm.htm (22.7.2015). 
25 Selbmann, Der Tatbestand des Genozids im Völkerstraf-
recht, 2002, S. 36 m.w.N. Mit „United Nations“ waren je-
doch nicht die Vereinten Nationen gemeint, die erst mit dem 
Inkrafttreten der UN-Charta am 24.10.1945 gegründet wurde, 
sondern schlicht die Nationen, die sich vereint hatten, um 
gegen die Achsenmächte vorzugehen. 
26 Gründungsmitglieder der UNWCC waren die Vereinigten 
Staaten, das Vereinigte Königreich, Frankreich, Australien, 
Kanada, Neuseeland, Südafrika, Tschechoslowakei, Polen, 
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die United Nations War Crimes Commission (UNWCC) her-
vor,27 die zunächst Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen 
die Menschheit28 weltweit und zeitnah dokumentieren soll-
te.29 
 
3. Die Moskauer Erklärung 

Die Absicht, die im Rahmen des Zweiten Weltkrieges began-
genen Verbrechen gerichtlich zu verfolgen, wurde in der 
Moskauer Erklärung vom 30.10.1943 von den Vereinigten 
Staaten, dem Vereinigten Königreich und der Sowjetunion 
konkretisiert.30 Dabei heißt es in einer „Note bezüglich der 
Gräueltaten“, dass „[…] zu dem Zeitpunkt der Gewährung 
eines irgendwie gearteten Waffenstillstandes an irgendeine 
Regierung, welche in Deutschland etabliert werden sollte, 
jene deutschen Offiziere, Soldaten und Mitglieder der Nazi-
partei, die für die Gräueltaten, Massaker und Exekutionen 
verantwortlich gewesen sind oder an diesen teilgenommen 
haben, in die Länder zurückgebracht werden, in denen ihre 
abscheulichen Taten begangen worden sind, sodass sie nach 
den Gesetzen dieser befreiten Staaten und der freien Regie-
rungen, welche dort zu errichten sind, verurteilt und bestraft 
werden können. […] Die obige Erklärung hat keine Auswir-
kung auf die Fälle deutscher Verbrecher, deren Verbrechen 
keine besondere geographische Lokalisierung kennen und 

                                                                                    
Jugoslawien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Belgien, 
Griechenland, Indien und China. 
27 Vgl. Fn. 25. 
28 Grundsätzlich kann der englische Ausdruck „crimes 
against humanity“ sowohl mit „Verbrechen gegen die 
Menschheit“ als auch „Verbrechen gegen die Menschlich-
keit“ übersetzt werden. Doch weist Arendt völlig zutreffend 
daraufhin, dass die letztere Übersetzung der Realität nicht 
gerecht werde, da es das „Understatement des Jahrhunderts“ 
– aus heutiger Perspektive wohl das Understatement des Jahr-
tausends – darstelle, wenn man behaupte, den Nazis hätte es 
lediglich an Menschlichkeit gefehlt, als sie Millionen in die 
Gaskammern schickten. Der Verf. schließt sich vollumfäng-
lich dieser Ansicht an und verwendet daher entgegen § 7 
VStGB und in Übereinstimmung mit Arendt (Eichmann in 
Jerusalem: ein Bericht von der Banalität des Bösen, 1978, 
S. 399), aber auch etwa Selbmann ([Fn. 25], S. 38) den Be-
griff „Verbrechen gegen die Menschheit“ anstelle von „Ver-
brechen gegen die Menschlichkeit“. Zumal dies auch sprach-
lich mehr Sinn zu ergeben scheint, da die „Menschlichkeit“ 
kein taugliches Tatobjekt eines Verbrechens darstellt, die 
Menschheit hingegen schon. 
29 Jescheck, Die Verantwortlichkeit der Staatsorgane nach 
Völkerstrafrecht: eine Studie zu den Nürnberger Prozessen, 
1952, S. 126 ff; Safferling, Internationales Strafrecht, 2011, 
§ 4 Rn. 26. 
30 Zwar wurde die Moskauer Erklärung auch von China un-
terzeichnet, doch die Note bezüglich der Gräueltaten, die 
nachfolgend in Teilen wiedergegeben ist, trägt lediglich die 
Unterschriften von Präsident Roosevelt, Premierminister 
Churchill und Ministerpräsident Stalin. 

nach einem gemeinsamen Beschluss der Regierungen der 
Alliierten zu bestrafen sein werden.“31 

Bereits hier wurden vier Prinzipien zum Ausdruck ge-
bracht, die für die spätere juristische Verfolgung deutscher 
Kriegsverbrechen unter alliierter Regie wesentlich waren:32 
 
� Der generelle Strafanspruch gegenüber deutschen Solda-

ten und Naziangehörigen, insbesondere bei Begehung von 
Kriegsverbrechen auf fremdem Boden. 

� Das Tatortprinzip, sprich die Verfolgung von Tätern in 
dem Staat, in dem sie ihre Verbrechen begangen hatten. 

� Die Verurteilung nach dem am Tatort zum Zeitpunkt der 
Aburteilung geltendem Recht. 

� Der Vorbehalt für die Bestrafung der Hauptkriegsverbre-
cher durch eine gesonderte Gerichtsbarkeit, deren Verbre-
chen planerischer Natur waren und die Grundlage für die 
Gräueltaten im Zweiten Weltkrieg bildeten. 

 
4. Das Londoner Vier-Mächte-Abkommen 

a) Vorüberlegungen zu dem Londoner Abkommen 

Trotz der Absichtsbekundungen, die Verantwortlichen der 
Gräueltaten des zweiten Weltkrieges in gerichtlichen Verfah-
ren abzuurteilen, wurde hinsichtlich der Hauptverantwortli-
chen der Nazi-Politik etwa von dem britischen Premierminis-
ter Churchill die Auffassung vertreten, dass es ausreiche, die-
se zu verhaften und zu erhängen, ohne die Zeit mit gerichtli-
chen Verfahren zu verschwenden. So soll Churchill gesagt 
haben, dass diejenigen, die aus der Hitler-Clique geschnappt 
werden, „ohne Überweisung an eine höhere Gewalt erschos-
sen werden“ sollen, um den „Wirrwarr eines rechtsstaatlichen 
Verfahrens“ zu vermeiden.33 Auch Henry Morgenthau, Fi-
nanzminister unter US-Präsident Roosevelt, wollte den Holo-
caust nach dem Ende des Krieges ohne langwierige Verfah-
ren gesühnt wissen. Weil nicht nur ein paar kriminelle Nazis 
den Massenmord an den Juden verschuldet haben, sondern 
ein ganzes Volk gehorsam mitgemacht hat, seien alle leben-
den Deutschen zu bestrafen. Diese Erwägungen von Henry 
Morgenthau mündeten in dem sog. Morgenthau-Plan, wel-
cher die De-Industrialisierung Deutschlands und seine Um-
wandlung in einen Agrarstaat vorsah.34 Der Plan Morgen-
thaus stieß jedoch weder in der amerikanischen Öffentlichkeit 
noch im amerikanischen Kabinett auf breite Zustimmung.35 

                                                 
31 Wortgetreu übersetzt aus The Moscow Conference, Octo-
ber 1943, Statement on Atrocities, zu finden unter 
avalon.law.yale.edu/wwii/moscow.asp (22.7.2015). 
32 Ähnlich, jedoch mit einer etwas freieren Übersetzung der 
Moskauer Erklärung Ahlbrecht (Fn. 9), S. 63. 
33 Darnstädt, Der Spiegel v. 16.10.2006, S. 66, unter 
www.spiegel.de/spiegel/print/d-49214563.html (22.7.2015); 
so auch Cassese, International Criminal Law, 3. Aufl. 2013, 
S. 255 f. 
34 Darnstädt, Der Spiegel v. 16.10.2006, S. 66; ausführlich zu 
dem Morgenthau-Plan Morgenthau, Germany is our Problem, 
1945, passim. 
35 Time Magazin v. 2.10.1944, zu finden im Internet unter 
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Zugleich wurden aber auch diverse Argumente für ein ge-
richtliches Verfahren gegen die Hauptkriegsverbrecher unter 
Wahrung rechtsstaatlicher Prinzipien vorgebracht. So etwa, 
dass durch ihre schlichte Exekution ein Grundpfeiler der De-
mokratie, nämlich die Unschuldsvermutung, geopfert würde, 
um Rache für die Missetaten der Nazi-Politik zu üben.36 
Ebenso wurde vorgebracht, dass nur ein ordentliches gericht-
liches Verfahren in der Lage sein würde, einen bleibenden 
Eindruck auf die Weltbevölkerung zu hinterlassen.37 Zumal 
durch ein gerichtliches Verfahren auch sichergestellt werden 
könne, dass ein ausführliches Dokument über die abscheuli-
chen Verbrechen der Nationalsozialisten angefertigt wurde, 
das nicht nur den Gerichten und Historikern, sondern auch 
den nachfolgenden Generationen vom Nutzen sein würde. 
Der Prozess sollte somit nicht nur der Aburteilung der grau-
samen, bis dahin in ihrer Planung und Ausführung einzigarti-
gen Verbrechen dienen, sondern den künftigen Generationen 
als eine Lehre dienen, aus denen sie für die Zukunft lernen 
sollten, für den Weltfrieden Sorge zu tragen.38 Von Robert H. 
Jackson, dem späteren amerikanischen Chefankläger in Nürn-
berg, wurde zudem vorgebracht, dass nur ein gerichtliches 
Verfahren in der Lage sein würde, die Ausmaße der Verbre-
chen der Nationalsozialisten der amerikanischen Bevölke-
rung, die von den Wirren des Krieges nicht heimgesucht wor-
den waren, vor Augen zu führen.39 Letztendlich ließen sich 
sowohl Churchill als auch Stalin, der ebenfalls zwischen-
durch an dem Nutzen eines gerichtlichen Verfahrens gezwei-
felt hatte,40 davon überzeugen, die Hauptkriegsverbrecher in 
einem gerichtlichen Verfahren zur Verantwortung zu ziehen, 
wobei Letzterer dabei eher einen politischen Schauprozess im 
Sinn hatte als ein ordentliches Verfahren.41 

So wurde der US-amerikanische Richter am Supreme 
Court Robert H. Jackson unmittelbar vor dem Ende des Krie-
ges, am 2.5.1945, von Präsident Truman damit beauftragt, 
„[…] als Vertreter der Vereinigten Staaten und ihr Chef-
ankläger bei der Vorbereitung und Verfolgung der Anklagen 
wegen Gräueltaten und Kriegsverbrechen gegen die Führer 
der europäischen Achsenmächte, ihre Hauptvertreter und Ge-

                                                                                    
www.time.com/time/magazine/article/0,9171,933072-1,00.ht
ml (22.7.2015). 
36 Cassese (Fn. 33), S. 256. 
37 Cassese (Fn. 33), S. 256. 
38 Cassese (Fn. 33), S. 256. 
39 Cassese (Fn. 33), S. 256. 
40 Vgl. Bericht des Dolmetschers Samuel H. Cross von dem 
Dreiparteien-Dinner am 29.11.1943 im Rahmen der Teheran-
Konferenz, zu finden im Internet unter 
teachingamericanhistory.org/library/document/documents-
on-the-grand-alliance-1942-1943 (22.7.2015). 
Stalin wollte nicht nur die Hauptkriegsverbrecher, sondern 
auch 50.000 bis 100.000 deutsche Offiziere standrechtlich 
erschießen lassen, um ein Wiedererstarken des Deutschen 
Reiches präventiv zu unterbinden. 
41 Safferling (Fn. 29), § 4 Rn. 28; vgl. auch Voslensky, Der 
Spiegel v. 6.10.1986, S. 55, zu finden im Internet unter 
www.spiegel.de/spiegel/print/index-1986-41.html  
(22.7.2015). 

hilfen zu agieren […], um ein Verfahren vor einem internati-
onalen Militärtribunal einzuleiten.“42 

Bereits am 7.6.1945 erstattete Jackson dem Präsidenten 
eingehenden Bericht über den Stand der Vorbereitungen und 
das Programm der Anklage.43 Zugleich hatten die Alliierten 
bereits am 5.6.1945 mit der Berliner Erklärung die oberste 
Regierungsgewalt in Deutschland in seinen Grenzen vom 
31.12.1937 an sich genommen und dabei ausdrücklich festge-
stellt, dass dies keine Annektierung Deutschlands zur Folge 
haben sollte.44 Ebenso wurde Deutschland in vier Besat-
zungszonen aufgeteilt und ein gemeinsamer Alliierter Kon-
trollrat als oberstes Verwaltungs- und Gesetzgebungsorgan 
für alle Besatzungszonen eingerichtet.45 Allerdings wurde im 
Potsdamer Abkommen vom 2.8.1945 vereinbart, dass die 
Verwaltung der deutschen Gebiete rechts der Oder-Neiße-
Linie, von Stettin und südlicher Teile Ostpreußens durch 
Polen erfolgen sollte; die Verwaltung der nördlichen Teile 
Ostpreußens hingegen sollte die Sowjetunion übernehmen.46 

Zur etwa gleichen Zeit wurde in London diskutiert, wie 
die Ziele der Moskauer Erklärung praktisch umgesetzt und 
wie die angestrebten Verfahren gegen die Hauptkriegsverbre-
cher durchgeführt werden sollten.47 Das Ergebnis dieser Ver-
handlungen wurde im Londoner Abkommen zwischen dem 
Vereinigten Königreich, den Vereinigten Staaten, Frankreich 
und der Sowjetunion vom 8.8.1945 festgehalten.48 

                                                 
42 Übersetzt aus dem Executive Order 9547: Providing for 
Representation of the United States in Preparing and Prose-
cuting Charges of Atrocities and War Crimes against the 
Leaders of the European Axis Powers and their Principal 
Agents and Accessories by President Truman v. 2.5.1945, 
unter avalon.law.yale.edu/imt/imt9547.asp (22.7.2015) zu 
finden. 
43 Report to the President by Mr. Justice Jackson v. 6.6. 1945, 
unter avalon.law.yale.edu/imt/jack08.asp (22.7.2015) zu fin-
den. 
44 Für die Berliner Erklärung vgl. 
avalon.law.yale.edu/wwii/ger01.asp (22.7.2015). 
45 Feststellung seitens der Regierungen des Vereinigten Kö-
nigreichs, der Vereinigten Staaten von Amerika und der Uni-
on der Sozialistischen Sowjet-Republiken sowie der Proviso-
rischen Regierung der Französischen Republik über die Be-
satzungszonen in Deutschland v. 5.6.1945 = Amtsblatt des 
Kontrollrats in Deutschland, Ergänzungsblatt Nr. 1, S. 11 
sowie Proklamation Nr. 1 des Kontrollrates v. 30.8.1945. 
46 Vgl. die Mitteilung über die Dreimächtekonferenz von 
Berlin v. 2.8.1945, im Internet zu finden unter 
avalon.law.yale.edu/20th_century/decade17.asp (22.7.2015) 
sowie das im Rahmen der Krim-Konferenz geschlossene 
Abkommen von Februar 1945, zu finden unter 
avalon.law.yale.edu/wwii/yalta.asp (22.7.2015). Ausführlich 
hierzu auch Blumenwitz, in: Weidenfeld/Korte (Hrsg.), Hand-
buch zur deutschen Einheit, 1999, S. 586. 
47 Ahlbrecht (Fn. 9), S. 66; Taylor, Die Nürnberger Prozesse, 
Hintergründe, Analysen und Erkenntnisse aus heutiger Sicht, 
3. Aufl. 1996, S. 77 ff. 
48 London Agreement v. 8.8.1945, im Internet zu finden unter 
avalon.law.yale.edu/imt/imtchart.asp (22.7.2015). 
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b) Inhalt des Londoner Abkommens 

Gem. Art. 1 des Londoner Abkommens sollte für die Abur-
teilung der Kriegsverbrecher, für deren Verbrechen ein geo-
grafisch bestimmbarer Tatort nicht vorhanden war, ein Inter-
nationalen Militärgerichtshof (IMG) eingesetzt werden. Bei 
Verbrechen, die dagegen einem geografisch bestimmbaren 
Tatort zuzuordnen waren, sollte es bei den Bestimmungen der 
Moskauer Erklärung verbleiben. So sollten Kriegsverbrecher, 
die ihre Verbrechen auf den Gebieten der nunmehr befreiten 
Staaten begangen hatten, gem. Art. 4 des Londoner Abkom-
mens in diese Staaten überführt und nach den Gesetzen abge-
urteilt werden, die dort nunmehr galten. Ebenso sollten 
Kriegsverbrecher, die ihre Verbrechen auf einem alliierten 
Gebiet oder den nunmehr besetzten deutschen Gebieten be-
gangen hatten, gem. Art. 6 des Abkommens durch nationale 
Gerichte dieser alliierten Gebiete oder Besatzungsgerichte in 
den jeweiligen Besatzungszonen abgeurteilt werden. Nach 
dem Londoner Abkommen waren demzufolge drei Personen-
gruppen auszumachen, die durch unterschiedliche Gerichts-
barkeiten verfolgt werden sollten:49 
 
� Personen, die bestimmte, einem Tatort zurechenbare 

Handlungen außerhalb Deutschlands begangen und dabei 
die dort geltenden Rechtsvorschriften und Kriegsrecht 
verletzt hatten und daher nach den dort geltenden Vor-
schriften und durch nationale Gerichte am Tatort abgeur-
teilt werden sollten. Diese konnten nötigenfalls gem. dem 
Londoner Abkommen i.V.m. der Moskauer Erklärung 
dorthin ausgeliefert werden; 

� Personen, die bestimmte, einem Tatort zurechenbare straf-
bare Handlungen in Deutschland begangen hatten und der 
Gerichtsbarkeit der jeweiligen Besatzungsmacht unterla-
gen und durch Besatzungsgerichte abgeurteilt werden 
sollten, sowie 

� Personen, deren Verbrechen von einer solchen Tragweite 
waren, dass für sie ein geographisch bestimmbarer Tatort 
nicht vorhanden war und deshalb der gemeinsamen Ge-
richtsbarkeit der Alliierten unterlagen und durch den In-
ternationalen Militärgerichtshof abgeurteilt werden soll-
ten; die sog. „Hauptkriegsverbrecher“. 

 
Demnach war dem Londoner Abkommen eine juristische 
Unterscheidung zwischen unmittelbarer (die ersten beiden 
Personengruppen) und mittelbarer Täterschaft (die Gruppe 
der Hauptkriegsverbrecher) zu entnehmen. Lediglich die 
unmittelbaren Täter sollten nach dem Territorialprinzip von 
den betroffenen Nationen verfolgt werden, während die mit-
telbaren Täter, die für die Organisation der Kriegsverbrechen 
primär verantwortlich waren, zum ersten Mal in der Ge-
schichte in tatsächlicher Ausübung einer völkerstrafrechtli-
chen Gerichtsbarkeit durch einen internationalen Gerichtshof 
verfolgt werden sollten.50 Noch bevor das Verfahren in Nürn-

                                                 
49 Ahlbrecht (Fn. 9), S. 67 f. 
50 Ahlbrecht (Fn. 9), S. 68 f. 

berg sein Ende fand, schlossen sich neben den Siegermächten 
19 weitere Staaten dem Londoner Abkommen an.51 
 
III. Der Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozess 
Die Verfassung und das Verfahren des Nürnberger Tribunals 
waren im Statut für den Internationalen Militärgerichtshof 
(IMGSt) geregelt, das dem Londoner Abkommen als Anhang 
beigefügt war.52 Des Weiteren erließ das Gericht, wie es 
Art. 13 IMGSt bestimmte, eine eigene Verfahrensordnung.53 
Gem. Art. 22 IMGSt sollte der Gerichtshof seinen ständigen 
Sitz in Berlin haben, wobei der erste Prozess in Nürnberg 
stattfinden sollte.54 Wo die nachfolgenden Prozesse – zu 
denen es aufgrund des beginnenden Kalten Krieges niemals 
kam55 – stattfinden sollten, konnte der Gerichtshof hingegen 
selbst beschließen. So konstituierte sich der Gerichtshof am 
18.11.1945, nicht einmal ein halbes Jahr nach der bedin-
gungslosen Kapitulation der Wehrmacht, in den Räumlich-
keiten des Kammergerichts in Berlin und nahm am 
20.11.1945 seine Tätigkeit im Nürnberger Justizpalast auf. 
Gem. Art. 2 IMGSt bestand der Gerichtshof aus je einem 
Richter der vier Siegermächte und ihren jeweiligen Stellver-
tretern, die nicht stimmberechtigt waren.56 Darüber hinaus 
wurde gem. Art. 14 IMGSt von jedem der ursprünglichen 
Signatare des Londoner Abkommens ein Chefankläger (Chief 
Prosecutor) ernannt, die gemeinsam einen Ausschuss bilde-
ten, der sich für die Untersuchung von Kriegsverbrechen und 
die Verfolgung der Hauptkriegsverbrecher verantwortlich 
zeichnete.57 

                                                 
51 Wie dem Urteil des Internationalen Militärgerichtshofs zu 
entnehmen war, waren dies Abessinien, Australien, Belgien, 
Dänemark, Griechenland, Haiti, Honduras, Indien, Jugosla-
wien, Luxemburg, Neuseeland, die Niederlande, Norwegen, 
Panama, Paraguay, Polen, Tschechoslowakei, Uruguay und 
Venezuela. 
52 Charter of the International Military Tribunal, zu finden 
unter avalon.law.yale.edu/imt/imtconst.asp (22.7.2015). 
53 Abrufbar unter avalon.law.yale.edu/imt/imtrules.asp  
(22.7.2015). 
54 Die Wahl auf Nürnberg fiel dabei ausschließlich aufgrund 
infrastruktureller Erwägungen und hatte nichts mit seiner 
Geschichte als Ort der Reichsparteitage und der Verabschie-
dung der sog. Nürnberger Rassengesetze zu tun, Safferling 
(Fn. 29), § 4 Rn. 29. 
55 Satzger (Fn. 21), § 13 Rn. 10. 
56 Diese waren für das Vereinigte Königreich Sir Geoffrey 
Lawrence (Vorsitzender Richter) und sein Stellvertreter 
Norman Birkett; für Frankreich Henri Donnedieu de Vabres 
sowie stellvertretend Robert Falco; für die Union der Sozia-
listischen Sowjetrepubliken (im Folgenden Sowjetunion) 
Iona Nikitchenko sowie stellvertretend Alexander F. Wolch-
kow und für die Vereinigten Staaten Francis Biddle und für 
ihn stellvertretend John J. Parker. 
57 Diese waren für das Vereinigte Königreich Sir Hartley 
Shawcross; für Frankreich François de Menthon sowie später 
Auguste Champetier de Ribes; für die Sowjetunion Roman 
A. Rudenko und für die Vereinigten Staaten Robert H. Jack-
son. 
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1. Die Rechtsgrundlagen des Nürnberger Prozesses 

Den Kern des Statuts für den Internationalen Militärgerichts-
hof bildete Art. 6 IMGSt, der neben Regelungen zur sachli-
chen Zuständigkeit des Militärgerichtshofs auch das anzu-
wendende materielle Recht enthielt. Das Statut für den Inter-
nationalen Militärgerichtshof normierte dabei erstmalig in der 
Menschheitsgeschichte völkerstrafrechtliche Unrechtstatbe-
stände, die durch ein internationales Gericht zur Anwendung 
gebracht werden sollten. Insofern kann der Erlass des IMGSt 
als die Geburtsstunde des vertraglichen Völkerstrafrechts be-
trachtet werden.58 

Worauf genau das Recht der Alliierten zum Erlass des 
IMGSt und der Errichtung des Internationalen Militärge-
richtshofs gründete, kann wohl selbst durch die Heranziehung 
verschiedener Institute des Völkerrechts und sonstiger Völ-
kerrechtsquellen nicht abschließend beantwortet werden. 
Eine mögliche Rechtsgrundlage könnte zwar in Art. 42 ff. der 
Haager Landkriegsordnung von 1907 (HLKO) zu erblicken 
sein, die jedoch nur im Kriegszustand Anwendung fand. 
Doch ist im Falle Deutschlands bereits umstritten, ob über-
haupt eine Besatzung im Sinne der HLKO vorlag. Aufgrund 
der bedingungslosen Kapitulation der Wehrmacht wurde von 
alliierter Seite nämlich vertreten, dass die HLKO und das 
daran anknüpfende Besatzungsrecht überhaupt nicht anwend-
bar waren (occupatio post bellum, ante pacem).59 Die h.M. in 
der deutschen Rechtswissenschaft jedoch ging davon aus, 
dass die Kapitulation der Wehrmacht nicht mit der Kapitula-
tion des Deutschen Reiches gleichzusetzen war.60 Aus deut-
scher Perspektive war demnach das Kriegsrecht und das 
Besatzungsrecht im Sinne der HLKO nach 1945 sehr wohl 
anwendbar; insofern wurde stellenweise vertreten, dass die 
alliierten Besatzungsmächte durch die Errichtung des Interna-
tionalen Militärgerichtshofs ihre Kompetenzen im Sinne der 
HLKO überschritten hätten.61 

Diese Auffassung verkennt nach der Ansicht des Verf. je-
doch die staatsverfassungsrechtliche Praxis und Realität im 
„Dritten Reich“. Die bedingungslose Kapitulation der deut-
schen Wehrmacht wurde nämlich im Auftrag von Großadmi-
ral Dönitz unterzeichnet, der nicht nur Oberbefehlshaber der 

                                                 
58 Ipsen, Völkerrecht, 6. Aufl. 2014, § 42 Rn. 13; Satzger 
(Fn. 21), § 13 Rn. 12; Werle, ZStW 109 (1997), 808 (809). 
59 Dies entspricht im wesentlichen der amerikanischen und 
der britischen Ansicht, die davon ausgingen, dass die Nicht-
anwendbarkeit des Besatzungsrechts nach der HLKO ihnen 
gestattete, ein eigenes Besatzungsrecht zu erlassen, vgl. aus-
führlich Schwengler, in Militärgeschichtliches Forschungs-
amt (Hrsg.), Anfänge westdeutscher Sicherheitspolitik, Bd. 4 
– 1945-1956, 1997, S. 195 f. 
60 Vgl. nur BVerfGE 3, 288 (306); Bleckmann, Grundgesetz 
und Völkerrecht, 1975, S. 75 f.; Delbrück/Wolfrum, Völker-
recht, Bd. I/1, 2. Aufl. 1989, S. 145 f. 
61 Vgl. überblicksartig zu dieser komplexen Diskussion und 
seinen Auswirkungen nur Perels, Das juristische Erbe des 
„Dritten Reiches“, 1999, S. 71 ff. oder Frowein, in: Benda/ 
Maihofer/Vogel (Hrsg.), Handbuch des Verfassungsrechts 
der Bundesrepublik Deutschland, 2. Aufl. 2012, Teil 1 § 2 
Rn. 8 ff., jeweils m.w.N. 

Kriegsmarine, sondern testamentarischer Nachfolger von 
Hitler gewesen war. Dass der deutschen Verfassung, die noch 
formal in Kraft war, eine testamentarische Rechtsnachfolge 
des Staatsoberhauptes unbekannt war, ist dabei aus zweierlei 
Gründen irrelevant. Zum einen hatte die Weimarer Verfas-
sung ihre konstituierende Rolle für das Deutsche Reich schon 
aufgrund des „Ermächtigungsgesetzes“ eingebüßt.62 Die Ver-
fassung des Deutschen Reiches entfaltete 1945 überhaupt 
keine materielle Wirkung mehr.63 Zum anderen war die deut-
sche Staatsgewalt durch Hitler nach dem „Führer-Prinzip“ so 
umgestaltet worden, dass im „Dritten Reich“ nicht die Nor-
men der Verfassung, sondern die Anordnungen des „Führers“ 
absolute Geltung beanspruchten (Stichwort „Führererlass“).64 
Insofern kann der durch Hitler erfolgten Ernennung von Dö-
nitz zum Staatsoberhaupt nicht entgegengehalten werden, 
dass diese nicht nach den Regeln der Weimarer Verfassung 
erfolgt war. Auch der Internationale Militärgerichtshof ging 
in seinem Urteil65 zutreffend davon aus, dass Dönitz ab dem 

                                                 
62 Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich v. 
24.3.1933 = RGBl. I 1933, S. 141; Art. 1 des Gesetzes be-
stimmte, dass Reichsgesetze „außer in dem in der Reichsver-
fassung vorgesehenen Verfahren auch durch die Reichsregie-
rung beschlossen werden“ können, wobei Art. 2 konkretisier-
te, dass die „von der Reichsregierung beschlossenen Reichs-
gesetze […] von der Reichsverfassung abweichen“ können. 
63 Ähnl. auch BVerfGE 3, 288 (305 f.). 
64 Vgl. auch den Beschluss des Großdeutschen Reichstags v. 
26.4.1942 = RGBl. I 1942, S. 247: „Es kann keinem Zweifel 
unterliegen, daß der Führer in der gegenwärtigen Zeit des 
Krieges […] das von ihm in Anspruch genommene Recht 
besitzen muß, alles zu tun, was zur Erringung des Sieges 
dient oder dazu beiträgt. Der Führer muß daher – ohne an 
bestehende Rechtsvorschriften gebunden zu sein – in seiner 
Eigenschaft als Führer der Nation, als Oberster Befehlshaber 
der Wehrmacht, als Regierungschef und oberster Inhaber der 
vollziehenden Gewalt, als oberster Gerichtsherr und als Füh-
rer der Partei jederzeit in der Lage sein, nötigenfalls jeden 
Deutschen – sei er einfacher Soldat oder Offizier, niedriger 
oder hoher Beamter oder Richter, leitender oder dienender 
Funktionär der Partei, Arbeiter oder Angestellter – mit allen 
ihm geeignet erscheinenden Mitteln zur Erfüllung seiner 
Pflichten anzuhalten und bei Verletzung dieser Pflichten nach 
gewissenhafter Prüfung ohne Rücksicht auf sogenannte 
wohlerworbene Rechte mit der ihm gebührenden Sühne zu 
belegen und ihn im besonderen ohne Einleitung vorgeschrie-
bener Verfahren aus seinem Amte, aus seinem Rang und 
seiner Stellung zu entfernen.“ 
65 Der gesamte Prozess ist amtlich aufgezeichnet und in einer 
23-bändigen Dokumentation unter dem Titel „Trial of the 
Major War Criminals Before the International Military Tri-
bunal: Proceedings Volumes“ veröffentlicht worden und 
kann unter avalon.law.yale.edu/subject_menus/imt.asp 
(22.7.2015) als Online-Ressource abgerufen werden. Im 
Weiteren wird diese Dokumentation des Nürnberger Prozes-
ses als „The Blue Set“ zitiert, wobei die Seitenzahlen, auf die 
verwiesen werden, in dem Online-Dokument dem Text der 
zitierten Seite nachfolgen. Eine amtl. Übersetzung des Wer-



   
 

 Das Nürnberger Tribunal vor 70 Jahren – Teil 1 STRAFRECHT  
   

 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Zeitschrift für das Juristische Studium – www.zjs-online.com 
  363 

1.5.1945 – bis zur Übernahme der Regierungsgewalt durch 
die Alliierten – Staatsoberhaupt des Deutschen Reiches ge-
wesen ist.66 Daraus folgt aber, dass die bedingungslose Kapi-
tulation der Wehrmacht nicht bloß auf militärische Vorgänge 
beschränkt war, sondern eine im Namen des amtierenden 
Staatsoberhauptes ausgesprochene Kapitulation mit Wirkung 
für den Gesamtstaat darstellte. Dass auch die alliierten Mäch-
te die Kapitulation dahingehend verstanden, wird in der Ber-
liner Erklärung deutlich, die nicht bloß von der bedingungs-
losen Kapitulation der Wehrmacht, sondern von der bedin-
gungslosen Kapitulation Deutschlands spricht.67 

Doch unabhängig von dieser Diskussion bleibt festzuhal-
ten, dass der Kriegszustand mit der Kapitulation der Wehr-
macht faktisch aufgehoben war, sodass in den deutschen 
Gebieten letztendlich ein „Kriegsrecht ohne Krieg“ galt.68 
Der Natur dieses besonderen Besatzungszustandes entspre-
chend ist der Internationalen Militärgerichtshof wohl am 
ehesten als ein Sonderbesatzungsgericht anzusehen, das auf-
grund der faktischen, wenn auch nicht völkerrechtlichen 
Besatzung Deutschlands errichtet worden ist.69 

Auch gilt zu bedenken, dass den alliierten Mächten be-
reits nach dem Ersten Weltkrieg in Art. 227 und 228 des 
Versailler Vertrages die Kompetenz eingeräumt worden war, 
einen besonderen Gerichtshof zur Aburteilung des deutschen 
Kaisers einzurichten und Deutsche wegen Kriegsverbrechen 
vor alliierte Militärgerichte anzuklagen.70 Wenn eine solche 

                                                                                    
kes wurde unter der Bezeichnung „Der Prozeß gegen die 
Hauptkriegsverbrecher vor dem Internationalen Militärge-
richtshof Nürnberg“ veröffentlicht und kann ebenfalls online 
unter www.zeno.org/nid/20002754371 (22.7.2015) abgerufen 
werden. Diese ist im Weiteren als „amtl. Übersetzung des 
Prozesses“ zitiert. Auch hier befinden sich die Seitenzahlen 
im Online-Dokument, wobei die Seitenzahlen jedoch dem 
Text der zitierten Seite vorangestellt sind. 
66 The Blue Set (Fn. 65), Bd. 22, 217. Tag (S. 556); amtl. 
Übersetzung des Prozesses (Fn. 65), Bd. 22, 217. Tag 
(S. 633). 
67 „The unconditional surrender of Germany has thereby 
been effected, and Germany has become subject to such re-
quirements as may now or hereafter be imposed upon her.“ 
(Hervorh. des Verf.], vgl. avalon.law.yale.edu/wwii/ger01.asp 
(22.7.2015). 
68 Ausführlich und m.w.N. Schwengler (Fn. 59), S. 196 f. 
69 Ahlbrecht (Fn. 9), S. 70 m.w.N. 
70 Art. 227 Abs. 2: „Ein besonderer Gerichtshof wird einge-
setzt, um über den Angeklagten [Wilhelm II. von Hohenzol-
lern, vormaliger Kaiser des Deutschen Reiches, Anmerkung 
des Verf.] unter Wahrung der wesentlichen Bürgschaften des 
Rechts auf Verteidigung zu Gericht zu sitzen. […]“ Art. 227 
Abs. 3: „Der Gerichtshof urteilt auf Grundlage der erhabens-
ten Grundsätze der internationalen Politik; Richtschnur ist für 
ihn, den feierlichen Verpflichtungen und internationalen 
Verbindlichkeiten ebenso wie dem internationalen Sittenge-
setze Achtung zu verschaffen. Es steht ihm zu, die Strafe zu 
bestimmen, deren Verhängung er für angemessen erachtet.“ 
Art. 228 Abs. 1: „Die deutsche Regierung räumt den alliier-
ten und assoziierten Mächten die Befugnis ein, die wegen 

alliierte Gerichtsbarkeit schon aufgrund eines Friedensver-
trags ausgehandelt werden konnte, liegt es auf der Hand, dass 
die Kompetenzen der alliierten Mächte, die aus der bedin-
gungslosen Kapitulation des Deutschen Reiches nach dem 
Zweiten Weltkrieg herrührten, nicht hinter den vertraglich 
aushandelbaren Kompetenzen zurückbleiben durften. 

Die strafrechtliche Verantwortlichkeit der vor dem Inter-
nationalen Militärgerichtshof angeklagten Personen wurde 
unmittelbar aus dem Völkerrecht hergeleitet.71 Eine Anwen-
dung des deutschen Strafrechts hätte nicht nur unvorherseh-
bare Strafbarkeitslücken zur Folge gehabt, sondern hätte auch 
im Widerspruch zu dem Charakter des IMG als internationa-
ler Gerichtshof gestanden.72 Als ein Gericht, das durch einen 
völkerrechtlichen Vertrag geschaffen wurde, hatte sich der 

                                                                                    
eines Verstoßes gegen die Gesetze und Gebräuche des Krie-
ges angeklagten Personen vor ihre Militärgerichte zu ziehen. 
Werden sie schuldig befunden, so finden die gesetzlich vor-
gesehenen Strafen auf sie Anwendung. Diese Bestimmung 
greift ohne Rücksicht auf ein etwaiges Verfahren oder eine 
etwaige Verfolgung vor einem Gerichte Deutschlands oder 
seiner Verbündeten Platz.“ Art. 228 Abs. 2: „Die deutsche 
Regierung hat den alliierten und assoziierten Mächten oder 
derjenigen Macht von ihnen, die einen entsprechenden An-
trag stellt, alle Personen auszuliefern, die ihr auf Grund der 
Anklage, sich gegen die Gesetze und Gebräuche des Krieges 
vergangen haben, […] bezeichnet werden.“, Gesetz über den 
Friedensschluß zwischen Deutschland und den alliierten und 
assoziierten Mächten v. 16.7.1919 = RGBl. 1919, S. 687 
(981). 
71 Ipsen (Fn. 58), § 42 Rn. 12. 
72 Zwar wären viele Unrechtstaten der Nationalsozialisten 
auch in den Fassungen des Strafgesetzbuches nach 1933 
strafbar gewesen (vgl. nur Schuster, Das Verhältnis von 
Strafnormen und Bezugsnormen aus anderen Rechtsgebieten, 
2012, S. 220 Fn. 67), doch gilt zu bedenken, dass hier Kon-
flikte mit NS-spezifischem Strafrecht, aber auch mit Sonder-
vorschriften des NS-Militärstrafrechts und der gesetzlichen 
Regelungswerke der SS nicht auszuschließen waren. Auch 
die gerichtlich sanktionierte Ermordung von Personen auf-
grund NS-spezifischen Rechts (etwa die Todesstrafen wegen 
NS-spezifischer Delikte wie Wehrkraftzersetzung, Hoch- und 
Kriegsverrat etc.) hätten bei der Anwendung der Gesetze, die 
nach 1933 galten, wohl kaum lückenlos verfolgt werden kön-
nen. Vgl. hierzu etwa nur § 49 Abs. 1 des Militärstrafgesetz-
buches vom 10.10.1940 = RGBl. I 1940, S. 1348, in dem es 
heißt: „Wird durch die Ausführung eines Befehls in Dienst-
sachen ein Strafgesetz verletzt, so ist dafür der befehlende 
Vorgesetzte allein verantwortlich. Es trifft jedoch den gehor-
chenden Untergebenen die Strafe des Teilnehmers: 1. wenn 
er den ihm erteilten Befehl überschritten hat, oder 2. wenn 
ihm bekannt gewesen ist, daß der Befehl des Vorgesetzten 
eine Handlung betraf, welche ein bürgerliches oder militäri-
sches Verbrechen bezweckte.“ Es ist aber wohl auch zu ver-
muten, dass das mangelnde Vertrauen der Siegermächte in 
das deutsche Recht eine gewichtige Rolle beim kategorischen 
Ausschluss der Anwendung des deutschen Strafrechts ge-
spielt hatte. 
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IMG bei der Ausübung seiner Gerichtsbarkeit demnach aus-
schließlich am Maßstab völkerrechtlicher Rechtsgrundsätze 
und -quellen und nicht an nationalen Gesetzen zu orientie-
ren.73 Deshalb enthielt Art. 6 IMGSt eigene Straftatbestände, 
die später als die Nürnberger Tatbestände in die Geschichte 
und das Völkerstrafrecht eingehen sollten: 
 
� Verbrechen gegen den Frieden, Art. 6 lit. a IMGSt74, 
� Kriegsverbrechen, Art. 6 lit. b IMGSt75, sowie 
� Verbrechen gegen die Menschheit, Art. 6 lit. c IMGSt76. 
 
Auch die persönliche Verantwortlichkeit der Täter war im 
Art. 6 IMGSt niedergelegt. So schloss das IMGSt sowohl 
eine irgendwie geartete Immunität der Angeklagten aufgrund 
ihrer Amtsstellung (Art. 7 IMGSt) als auch ihre vollständige 
Exkulpation aufgrund eines Befehlsnotstandes aus (Art. 8 
IMGSt). Der Befehlsnotstand konnte allenfalls einen Straf-
milderungsgrund darstellen.77 Darüber hinaus war der Inter-
nationale Militärgerichtshof befugt, eine Gruppe oder Orga-
nisation zu einer verbrecherischen Organisation zu erklären, 
wenn einer der Angeklagten dieser Organisation oder Gruppe 

                                                 
73 Ahlbrecht (Fn. 9), S. 70 f. 
74 Art. 6 lit. a (Verbrechen gegen den Frieden): „Nämlich: 
Planen, Vorbereitung und Einleitung oder Durchführung 
eines Angriffskrieges oder eines Krieges unter Verletzung 
internationaler Verträge, Abkommen oder Zusicherungen 
oder Beteiligungen an einem gemeinsamen Plan oder an einer 
Verschwörung zur Ausführung einer der vorgenannten Hand-
lungen.“ 
75 Art. 6 lit. b (Kriegsverbrechen): „Nämlich: Verletzung der 
Kriegsgesetze oder -gebräuche. Solche Verletzungen umfas-
sen, ohne jedoch darauf beschränkt zu sein, Mord, Misshand-
lungen oder Deportation zur Sklavenarbeit oder für irgendei-
nen anderen Zweck, von Angehörigen der Zivilbevölkerung 
von oder in besetzte Gebieten, Mord oder Misshandlungen 
von Kriegsgefangenen oder Personen auf hoher See, Töten 
von Geiseln, Plünderung öffentlichen oder privaten Eigen-
tums, die mutwillige Zerstörung von Städten, Märkten oder 
Dörfern oder jede durch militärische Notwendigkeit nicht ge-
rechtfertigte Verwüstung.“ 
76 Art. 6 lit. c (Verbrechen gegen die Menschheit): „Nämlich: 
Mord, Ausrottung, Versklavung, Deportation oder andere 
unmenschliche Handlungen, begangen an irgendeiner Zivil-
bevölkerung vor oder während des Krieges, Verfolgung aus 
politischen, rassischen oder religiösen Gründen, begangen in 
Ausführung eines Verbrechens oder in Verbindung mit einem 
Verbrechen, für das der Gerichtshof zuständig ist, und zwar 
unabhängig davon, ob die Handlung gegen das Recht des 
Landes verstieß, in dem sie begangen wurde, oder nicht.“ Die 
Bestrafung wegen Verbrechen gegen die Menschheit setzte 
demnach voraus, dass diese vor oder während des Krieges 
stattgefunden hatten und eine Konnexität zu den Verbrechen 
gegen den Frieden oder Kriegsverbrechen aufwiesen, wobei 
das Recht des Landes, in dem die Verbrechen begangen wor-
den waren, nicht als Rechtfertigungs- oder Entschuldigungs-
grund vorgebracht werden konnte. 
77 Art. 8 IMGSt. 

angehört hatte (Art. 9 IMGSt). In diesem Fall war es den 
Signataren des Londoner Abkommens gestattet, die Angehö-
rigen einer solchen Organisation vor ihren nationalen Gerich-
ten, Militärgerichten oder Besatzungsgerichten anzuklagen, 
wobei der verbrecherische Charakter dieser Organisation als 
bewiesen galt und nicht mehr in Frage gestellt werden durfte 
(Art. 10 IMGSt). 

Welche Strafen im Rahmen eines Verfahrens vor dem In-
ternationalen Militärgerichtshof zu verhängen waren, standen 
gem. Art. 27 IMGSt im Gerechtigkeitsempfinden („ihm ge-
recht erscheinende Strafe“) des Gerichts. Allein die Todes-
strafe war dort ausdrücklich als eine mögliche Strafart nor-
miert, wobei zu bedenken gilt, dass die Todesstrafe – auch 
wenn sie nach dem heutigen Stand der Rechts- und Human-
wissenschaften in Europa als eine unangebrachte Rechtsfolge 
gilt – zu jener Zeit eine auch in Europa durchaus anerkannte 
und übliche Rechtsfolge für schwere Delikte darstellte.78 
 
2. Gegenstand der Anklage 

Die Anklage basierte auf den drei Verbrechenstatbeständen 
des Art. 6 IMGSt, die um einen weiteren Tatbestand des „Ge-
meinsamen Plans oder Verschwörung“ ergänzt worden war:79 
 
� Anklagepunkt 1: Gemeinsamer Plan oder Verschwörung, 

Art. 6, insb. 6 lit. a IMGSt, 
� Anklagepunkt 2: Verbrechen gegen den Frieden, Art. 6 

lit. a IMGSt, 
� Anklagepunkt 3: Kriegsverbrechen, Art. 6, insb. Art. 6 

lit. b IMGSt, 
� Anklagepunkt 4: Verbrechen gegen die Menschheit, 

Art. 6, insb. Art. 6 lit. c IMGSt. 
 
Angeklagt waren 24 Individuen80 und sechs Organisationen81, 
die zu verbrecherischen Organisationen erklärt werden soll-
ten. 

                                                 
78 So auch Ahlbrecht (Fn. 9), S. 91. 
79 Unter avalon.law.yale.edu/imt/count.asp (22.7.2015) zu 
finden. 
80 Die Zahlen in den Klammern geben wieder, in welchen 
Punkten, die Anklage erhoben wurde, wobei die kursiven 
Zahlen aufzeigen, in welchen Punkten der Angeklagte für 
schuldig befunden wurde: 1. Reichsmarschall Hermann Gö-
ring (1, 2, 3, 4), 2. Hitlers Stellvertreter in der NSDAP Ru-
dolf Heß (1, 2, 3, 4), 3. Leiter der Parteikanzlei Martin Bor-
mann (1, 3, 4 – Verhandlung in Abwesenheit), 4. Reichsau-
ßenminister Joachim von Ribbentrop (1, 2, 3, 4), 5. Reichsor-
ganisationsleiter der NSDAP Robert Ley (1, 2, 3, 4 – entzog 
sich der Strafverfolgung jedoch durch den Freitod), 6. Der 
ehemalige Reichskanzler Franz von Papen (1, 2 – wurde in 
allen Anklagepunkten freigesprochen), 7. Der Chef des OKW 
Wilhelm Keitel (1, 2, 3, 4), 8. Der Chef des Wehrmachtfüh-
rungsstabes Alfred Jodl (1, 2, 3, 4), 9. Großadmiral Erich 
Raeder, Oberbefehlshaber der deutschen Kriegsmarine bis 
1943 (1, 2, 3), 10. Großadmiral Karl Dönitz, Oberbefehlsha-
ber der deutschen Kriegsmarine von 1943-1945(1, 2, 3), 
11. Der Chef der Sicherheitspolizei und des SD Ernst Kalten-
brunner (1, 3, 4), 12. Reichsminister für Bewaffnung und 
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a) Anklagepunkt 1 – gemeinsamer Plan oder Verschwörung 

Der erste Anklagepunkt enthielt den Vorwurf, dass alle An-
geklagten „[…] mit verschiedenen anderen Personen wäh-
rend eines Zeitraumes von Jahren vor dem 8. Mai 1945 als 
Führer, Organisatoren, Anstifter und Mittäter an der Ausar-
beitung oder Ausführung eines gemeinsamen Planes oder 
einer Verschwörung teilgenommen [haben], die darauf ab-
zielte oder mit sich brachte, die Begehung von Verbrechen 
gegen den Frieden, gegen das Kriegsrecht und gegen die 
Humanität, wie sie in dem Statut dieses Gerichthofes defi-
niert sind, und sind entsprechend den Vorschriften des Statuts 
einzeln verantwortlich für ihre eigenen Handlungen, wie auch 
für alle Handlungen, die von irgend jemanden in Ausführung 
eines solchen Planes oder einer solchen Verschwörung be-
gangen worden sind.“82 

Nach der Anklage umfasste der der Anklagepunkt 1 dabei 
nicht nur den Plan durch die Führung eines Angriffskrieges 
Verbrechen gegen den Frieden zu begehen, sondern auch den 
Plan Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Mensch-
heit in Deutschland und in den besetzten Gebieten zu bege-
hen.83 Letztendlich lautete der Vorwurf demnach, dass die 
Angeklagten entweder einen gemeinsamen Plan zur Durch-
führung der Anklagepunkte zwei bis vier gefasst oder sich 
hierzu verschworen hatten. 

Der Internationale Militärgerichtshof akzeptierte diesen 
Anklagepunkt jedoch nicht in dieser Breite. So stellte das Ge-
richt in seinem Urteil fest: „Abgesehen jedoch von der Ver-
schwörung zur Durchführung von Angriffskriegen bezeichnet 

                                                                                    
Munition Albert Speer (1, 2, 3, 4), 13. Der Generalbevoll-
mächtigte für den Arbeitseinsatz Fritz Sauckel (1, 2, 3, 4), 
14. Reichsbankpräsident (bis 1939) Hjalmar Schacht (1, 2, – 
wurde in allen Anklagepunkten freigesprochen), 15. Reichs-
bankpräsident (von 1939-1945) Walther Funk (1, 2, 3, 4), 
16. Unternehmer Gustav Krupp von Bohlen und Halbach (1, 
2, 3, 4 – wurde jedoch wenige Tage vor Beginn des Prozesses 
für Verhandlungsunfähig erklärt), 17. Der Generalgouverneur 
in Polen Hans Frank (1, 3, 4), 18. Der Reichskommissar in 
den Niederlanden Arthur Seyß-Inquart (1, 2, 3, 4), 
19. Reichsminister für die besetzten Ostgebiete Alfred Ro-
senberg (1, 2, 3, 4), 20. Reichsprotektor für Böhmen und 
Mähren Konstantin von Neurath (1, 2, 3, 4), 21. Reichsminis-
ter des Innern (1933 bis 1943) und Reichsprotektor für Böh-
men und Mähren (1943-1945) Wilhelm Frick (1, 2, 3, 4), 
22. Der Herausgeber der Wochenzeitung „Der Stürmer“ 
Julius Streicher (1, 4), 23. Der Leiter der Rundfunkabteilung 
im Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda 
Hans Fritzsche (1, 3, 4 – wurde in allen Anklagepunkten 
freigesprochen) sowie 24. der Reichsjugendführer Baldur von 
Schirach (1, 4). 
81 1. Die Reichsregierung, 2. Führerkorps der NSDAP, 3. SS, 
4. Gestapo und SD, 5. SA, 6. Generalstab und Oberkomman-
do der Wehrmacht (OKW). 
82 Anklagepunkt 1 der Anklage vor dem IMG nach der amtli-
chen Übersetzung, zu finden im Internet unter 
www.zeno.org/nid/20002754657 (22.7.2015), im Original zu 
finden unter avalon.law.yale.edu/imt/count1.asp (22.7.2015). 
83 So im Ergebnis auch Manske (Fn. 1), S. 60. 

das Statut keinerlei Verschwörung als besonderes Verbre-
chen. Artikel 6 des Statuts sieht vor: 

,Anführer, Organisatoren, Anstifter und Teilnehmer, die 
am Entwurf oder der Ausführung eines gemeinsamen Planes 
oder einer Verschwörung zur Begehung eines der vorgenann-
ten Verbrechen teilgenommen haben, sind für alle Handlun-
gen verantwortlich, die von irgendeiner Person in Ausfüh-
rung eines solchen Planes begangen worden sind.‘ 

Nach Ansicht des Gerichtshofs fügen diese Worte den be-
reits aufgezählten Verbrechen kein neues, besonderes Ver-
brechen hinzu. Die Worte sind dazu bestimmt, die Verant-
wortlichkeit derjenigen Personen festzulegen, die an einem 
gemeinsamen Plan teilnehmen. Der Gerichtshof wird daher 
die im Anklagepunkt Eins enthaltenen Anschuldigungen, daß 
die Angeklagten an einer Verschwörung beteiligt waren, um 
Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Humanität zu 
begehen, außer acht lassen und lediglich den gemeinsamen 
Plan, Angriffskriege vorzubereiten, einzuleiten und durchzu-
führen, in Betracht ziehen.“84 

Demnach legten die Anklage und das Gericht den im obi-
gen Zitat wiedergegebenen Teil des Art. 6 IMGSt unter-
schiedlich aus. Während die Anklage darin ein eigenständi-
ges Delikt erblickte, erkannte das Gericht in dem Satz zutref-
fender Weise lediglich eine Regelung zur Beteiligtenstrafbar-
keit. 
 
b) Anklagepunkt 2 – Verbrechen gegen den Frieden 

Im Anklagepunkt 2 wurde einem Großteil der Angeklagten 
die Planung, Vorbereitung, Initiierung und Durchführung von 
Angriffskriegen vorgeworfen, die unter Verletzung von inter-
nationalen Verträgen, Abkommen und Zusicherungen geführt 
worden waren.85 Hiermit waren die Kriege gegen Polen 
(1.9.1939), gegen das Vereinigte Königreich und Frankreich 
(3.9.1939), gegen Dänemark und Norwegen (9.4.1940), ge-
gen Belgien, den Niederlanden und Luxemburg (10.5.1940), 
gegen Jugoslawien und Griechenland (6.4.1941), gegen die 
Sowjetunion (22.6.1941) und gegen die Vereinigten Staaten 
(11.12.1941) gemeint. 
 
c) Anklagepunkt 3 – Kriegsverbrechen 

Im Anklagepunkt 3 warf die Anklage einem Großteil der 
Angeklagten vor, „[…] vom 1. September 1939 bis 8. Mai 
1945 Kriegsverbrechen in Deutschland und in allen von deut-
schen Truppen seit dem 1. September 1939 besetzten Län-
dern und Gebieten, in Österreich, der Tschechoslowakei, 
Italien und auf hoher See [begangen zu haben]. 

Sämtliche Angeklagten entwarfen im Zusammenwirken 
mit anderen einen gemeinsamen Plan oder eine Verschwö-
rung, Kriegsverbrechen, wie die in Artikel 6 (b) des Statuts 

                                                 
84 Amtl. Übersetzung des Prozesses (Fn. 65), Bd. 22, 217. 
Tag (S. 532); Original im The Blue Set (Fn. 65), Bd. 22, 217. 
Tag (S. 469). 
85 Anklagepunkt 2 der Anklage vor dem IMG, im Original zu 
finden unter avalon.law.yale.edu/imt/count2.asp (22.7.2015); 
amtliche Übersetzung im Internet verfügbar unter 
www.zeno.org/nid/20002754746 (22.7.2015). 
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definierten, zu begehen und führten sie aus. Dieser Plan sah 
u.a. die Führung eines ,totalen Krieges‘ vor, sowie Kampf- 
und militärische Okkupationsmethoden, die in direktem Wi-
derspruch zu Kriegsrecht und Kriegsbräuchen standen, ferner 
die Begehung von Verbrechen auf dem Schlachtfeld beim 
Zusammenstoß mit feindlichen Armeen und gegen Kriegsge-
fangene, und in besetzten Gebieten gegen die Zivilbevölke-
rung dieser Gebiete. 

Diese Methoden und Verbrechen stellten Verletzungen 
internationaler Konventionen, einheimischer Strafgesetze und 
der allgemeinen Grundsätze des Strafrechts dar, wie sie sich 
aus dem Strafrecht sämtlicher zivilisierten Völker herleiten, 
und bildeten einen Bestandteil systematischen Vorgehens.“86 

Insofern befasste sich Anklagepunkt 3 mit der Verletzung 
der Kriegsbräuche während der Kriegsführung, wohingegen 
Anklagepunkt 2 die Führung von Kriegen unter Verletzung 
internationaler Verträge selbst zum Gegenstand hatte. 
 
d) Anklagepunkt 4 – Verbrechen gegen die Menschheit 

Im Anklagepunkt 4 warf die Anklage den Angeklagten vor, 
Verbrechen gegen die Menschheit „in Deutschland und in 
allen jenen Ländern, die von der deutschen Armee seit dem 
1. September 1939 besetzt waren, sowie in Österreich, der 
Tschechoslowakei, in Italien und auf hoher See begangen“ zu 
haben. Die Angeklagten hätten einen Plan entworfen und 
ausgeführt, der unter anderem „die Ermordung und Verfol-
gung aller ein[schloss], die der Nazi-Partei feindlich gegen-
überstanden oder dessen verdächtig waren, sowie aller, die in 
Opposition zu dem in Anklagepunkt Eins dargelegten ge-
meinsamen Plan standen oder dessen verdächtig waren“. 
Namentlich wurden den Angeklagten u.a. die Ermordung, 
Vernichtung, Versklavung, Verschleppung und andere un-
menschliche Handlungen an der Zivilbevölkerung sowie die 
Verfolgung von Menschen aus politischen, rassischen und 
religiösen Gründen vorgeworfen.87 Nach der Anklageschrift 
lagen dem Tatbestand der Verbrechen gegen die Menschheit 
gem. Art. 6 lit. c IMGSt (Anklagepunkt 4) und dem Tatbe-
stand der Kriegsverbrechen gem. Art. 6 lit. b IMGSt (Ankla-
gepunkt 3) die gleichen Tathandlungen zugrunde; sie unter-
schieden sich allein anhand der betroffenen Tatobjekte. Die 
Kriegsverbrechen gem. Art. 6 lit. b IMGSt richtete sich gegen 
Kriegsgefangene, Geiseln und die Zivilbevölkerung in den 
besetzten Gebieten, während die Verbrechen gegen die 
Menschheit gem. Art. 6 lit. c IMGSt Tathandlungen gegen 
irgendeine Zivilbevölkerung beinhaltete. Insofern umfasste 
die Anklage wegen Verbrechen gegen die Menschheit auch 
Verbrechen gegen die Zivilbevölkerung in Deutschland. 

Die Anklage bezog sich im Anklagepunkt 4 daher auch 
ausdrücklich auf die Judenverfolgung im „Dritten Reich“ vor 

                                                 
86 Anklagepunkt 3 der Anklage vor dem IMG, im Original zu 
finden unter avalon.law.yale.edu/imt/count3.asp (22.7.2015); 
amtliche Übersetzung im Internet verfügbar unter 
www.zeno.org/nid/20002754754 (22.7.2015). 
87 Anklagepunkt 4 der Anklage vor dem IMG, im Original zu 
finden unter avalon.law.yale.edu/imt/count4.asp (22.7.2015); 
amtliche Übersetzung verfügbar unter 
www.zeno.org/nid/2000275486X (22.7.2015). 

1939, wobei sie als Tatzeitpunkt eine „Reihe von Jahren vor 
dem 8. Mai 1945“ nannte. Hierzu heißt es in der Anklage: „In 
Ausführung und in Verbindung mit dem gemeinsamen, in 
Anklagepunkt Eins erwähnten Plan wurden, wie oben darge-
legt, die Gegner der deutschen Regierung ausgerottet und 
verfolgt. Diese Verfolgungen waren gegen Juden gerichtet. 
Sie waren auch gegen Personen gerichtet, von denen man 
annahm, daß ihre politische Überzeugung und ihr geistiges 
Streben in Gegensatz zu den Zielen der Nazis stand. Juden 
wurden seit 1933 systematisch verfolgt; sie wurden ihrer 
Freiheit beraubt und in Konzentrationslager geworfen, wo sie 
gemordet und mißhandelt wurden. Ihr Eigentum wurde be-
schlagnahmt. Hunderttausende von Juden wurden vor dem 
1. September 1939 auf diese Weise behandelt. 

Nach dem 1. September 1939 wurden die Judenverfol-
gungen verdoppelt. Millionen von Juden wurden von 
Deutschland und den besetzten westlichen Ländern in die 
östlichen Länder zur Vernichtung gesandt.“88 

Der Internationale Militärgerichtshof bezog jedoch die 
Taten vor 1939 nicht in den Tatbestand des Verbrechens 
gegen die Menschheit ein. Zwar verstand auch das Gericht 
die Verbrechen gegen die Menschheit als eine Art General-
klausel, welche die allerschwersten Verbrechen umfassen 
sollten, die tatbestandlich nicht als Kriegsverbrechen zu be-
werten waren; dennoch führte das Tribunal in seinem Urteil 
aus: „Was die Verbrechen gegen die Menschlichkeit betrifft, 
so besteht keinerlei Zweifel, daß politische Gegner in 
Deutschland vor dem Kriege ermordet wurden und daß ihrer 
viele in Konzentrationslagern unter den schrecklichsten und 
grausamsten Umständen gefangengehalten wurden. Diese 
Politik des Schreckens ist sicherlich in großem Maßstabe 
durchgeführt worden und war in vielen Fällen organisiert und 
durchdacht. Die vor dem Krieg von 1939 in Deutschland 
durchgeführte Politik der Verfolgung, der Unterdrückung und 
der Ermordung von Zivilisten, von denen eine gegen die 
Regierung gerichtete Einstellung zu vermuten war, wurde auf 
das erbarmungsloseste durchgeführt. Die in der gleichen Zeit 
vor sich gehende Verfolgung der Juden ist über allen Zweifel 
festgestellt. 

Um Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu begründen, 
müssen die vor Ausbruch des Krieges begangenen Handlun-
gen in Ausführung von oder in Verbindung mit einem der 
Zuständigkeit dieses Gerichtshofs unterliegenden Verbrechen 
verübt worden sein. Der Gerichtshof ist der Meinung, daß, so 
empörend und grauenhaft viele dieser Verbrechen waren, 
doch nicht hinreichend nachgewiesen wurde, daß sie in Aus-
führung von oder in Verbindung mit einem der artigen [sic!] 
Verbrechen verübt worden sind. 

Der Gerichtshof kann deshalb keine allgemeine Erklärung 
dahingehend abgeben, daß die vor 1939 ausgeführten Hand-

                                                 
88 Anklagepunkt 4 der Anklage vor dem IMG, im Original zu 
finden unter avalon.law.yale.edu/imt/count4.asp (22.7.2015); 
die hier wiedergegebene amtliche Übersetzung wurde 
www.zeno.org/nid/20002754886 (22.7.2015) entnommen. 
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lungen im Sinne des Statuts Verbrechen gegen die Mensch-
lichkeit waren“.89 

Diese Entscheidung entsprach der grammatischen Ausle-
gung des Art. 6 lit. c IMGSt, in dem es hieß, dass die Verbre-
chen gegen die Menschheit „in Ausführung eines Verbre-
chens oder in Verbindung mit einem Verbrechen, für das der 
Gerichtshof zuständig ist“, begangen worden sein müssen. 
Eben diese Konnexität zu den Verbrechen gegen den Frieden 
und den Kriegsverbrechen sah das Gericht bei den Taten vor 
1939, die sich vorwiegend gegen die jüdische Bevölkerung 
gerichtet waren, als nicht gegeben an. 
 
3. Das Urteil des Internationalen Militärgerichtshofs 

Das insgesamt 218 Verhandlungstage umfassende Verfahren 
vor dem Internationalen Militärgerichtshof begann am 20.11. 
1945 und mithin nur sechseinhalb Monate nach der bedin-
gungslosen Kapitulation Deutschlands.90 In dem Verfahren 
nach den Grundsätzen des anglo-amerikanischen Rechts 
hatten alle Angeklagten bis auf Bormann, gegen den in Ab-
wesenheit verhandelt wurde, auf „Nicht schuldig“ plädiert.91 
Der Gerichtshof hatte in den anschließenden 403 öffentlichen 
Sitzungen 360 Zeugenaussagen sowie die Aussagen von 19 
Angeklagten aufgenommen. 116 der Zeugen hatten dabei ihre 
Aussagen unmittelbar vor dem Gerichtshof selbst getätigt 
(33 für die Anklage, 61 für die Verteidigung und weitere 22 
für die angeklagten Organisationen), 101 von ihnen (allesamt 
für die Verteidigung) waren von ersuchten Personen92 ver-
nommen worden und 143 von ihnen (wiederum alle für die 
Verteidigung) hatten ihre Aussagen schriftlich abgegeben.93 
Neben mehreren Tausend sonstiger Dokumente, die als Be-
weismittel dienten, wurden 1.809 eidesstattliche Versiche-
rungen (affidavits) und 6 Berichte, die 196.213 eidesstattliche 
Versicherungen zusammenfassten, aufgenommen.94 Über all 
dem, was im Gericht gesprochen wurde, wurde zudem ein 
vollständiges stenographisches Protokoll aufgenommen und 
eine Tonaufnahme des ganzen Verfahrens durchgeführt.95 
Nichtsdestoweniger beruhte die Anklage zu großen Teilen 
auf Dokumenten, die von den Angeklagten selbst stammten 
und deren Authentizität lediglich in ein oder zwei Fällen 
angefochten wurden.96 

                                                 
89 Amtl. Übersetzung des Prozesses (Fn. 65), Bd. 22, 
217. Tag (S. 565); Original im The Blue Set (Fn. 65), Bd. 22, 
217. Tag (S. 497). 
90 The Blue Set (Fn. 65). 
91 The Blue Set (Fn. 65), Bd. 22, 217. Tag (S. 412); amtl. 
Übersetzung des Prozesses (Fn. 65), Bd. 22, 217. Tag 
(S. 466). 
92 Das Gericht selbst bezeichnete diese Personen als „Com-
missioners“, The Blue Set (Fn. 65), Bd. 22, 217. Tag 
(S. 413); die amtl. Übersetzung des Prozesses ([Fn. 65], 
Bd. 22, 217. Tag [S. 467]) hingegen spricht von „beauftragte 
Richter“ – wenn überhaupt sind hiermit wohl ersuchte Rich-
ter gemeint. 
93 Vgl. The Blue Set (Fn. 65), Bd. 22, 217. Tag (S. 412 f.). 
94 Vgl. The Blue Set (Fn.65), Bd. 22, 217. Tag (S. 412 f.). 
95 Vgl. The Blue Set (Fn.65), Bd. 22, 217. Tag (S. 412 f.). 
96 Vgl. The Blue Set (Fn. 65), Bd. 22, 217. Tag (S. 412 f.). 

Der Internationale Militärgerichtshof verlas sein Urteil an 
den letzten zwei Tagen des Verfahrens, dem 30.9.1946 sowie 
dem 1.10.1946.97 Wie von den Signataren des Londoner Ab-
kommens erhofft,98 gab das Urteil tatsächlich einen gedräng-
ten und dennoch ausführlichen Überblick über die Geschichte 
und die Verbrechen des „Dritten Reiches“.99 Letztendlich 
wurden in dem Verfahren 22 der ursprünglich 24 Angeschul-
digten abgeurteilt.100 In zwölf Fällen lautete das Urteil auf 
Tod durch den Strang;101 die ehrenvollere Form der Vollstre-
ckung durch Erschießung wurde den Verurteilten bewusst 
verwehrt, um zu verdeutlichen, dass sie bloß als gewöhnliche 
Verbrecher angesehen wurden.102 In sieben Fällen wurden 
Haftstrafen zwischen zehn Jahren und lebenslänglich ver-
hängt.103 Der Leiter der Rundfunkabteilung im Reichsminis-
terium für Volksaufklärung und Propaganda Hans Fritzsche, 
Reichsbankpräsident Hjalmar Schacht sowie der ehemalige 
Reichskanzler Franz von Papen wurden dagegen von dem In-
ternationalen Militärgerichtshof freigesprochen.104 

                                                 
97 The Blue Set (Fn. 65), Bd. 22, 217. Tag (S. 411 ff.); amtl. 
Übersetzung des Prozesses (Fn. 65), Bd. 22, 217. Tag 
(S. 466 ff.). 
98 Siehe II. 4. a). 
99 So auch Werle (Fn. 22), Rn. 23. 
100 Robert Ley, der Reichsorganisationsleiter der NSDAP, 
hatte sich dem Verfahren bereits am 25.10.1945 durch den 
Freitod entzogen; der Unternehmer Gustav Krupp von Boh-
len und Halbach war, wie das Gericht am 15.11.1945 be-
schlossen hatte, verhandlungsunfähig. Zu einer vollständigen 
Liste aller Angeklagten und der jeweiligen Schuldsprüche, 
vgl. Fn.80. 
101 Martin Bormann, gegen den auch die Todesstrafe in seiner 
Abwesenheit verhängt wurde, konnte später nur noch tot 
aufgefunden werden. Hermann Göring wiederum hatte sich 
seiner Hinrichtung durch den Freitod entzogen. Unter den 
zehn Personen, gegen welche die Todesstrafe tatsächlich 
vollstreckt werden konnte, waren der Reichsaußenminister 
von Ribbentrop, der Chef des Oberkommandos der Wehr-
macht (OKW) Keitel, der ehemalige Reichsminister des In-
nern und Reichsprotektor für Böhmen und Mähren Frick 
sowie der Herausgeber der Wochenzeitung „Der Stürmer“ 
Julius Streicher. Des Weiteren wurden der Chef der Sicher-
heitspolizei und des SD Kaltenbrunner, der Generalbevoll-
mächtigte für den Arbeitseinsatz Sauckel, der Reichskommis-
sar in den Niederlanden Seyß-Inquart und der Chef des 
Wehrmachtführungsstabes Jodl durch den Strang hingerich-
tet. 
102 Safferling (Fn. 29), § 4 Rn. 35. 
103 Wobei nahezu alle Häftlinge bis spätestens 1966 freigelas-
sen wurden. Nur der zur lebenslangen Haft verurteilte Stell-
vertreter Hitlers Rudolf Heß blieb bis zu seinem Selbstmord 
1987 im Kriegsverbrechergefängnis in Berlin Spandau inhaf-
tiert, siehe auch Müller, Schlaglichter der deutschen Ge-
schichte, 3. Aufl. 2007, S. 310 f. 
104 Jeder von ihnen wurde jedoch in anschließenden „Entnazi-
fizierungsverfahren“ von besonderen deutschen Spruchkam-
mern verurteilt und in Arbeitslager eingewiesen. Lediglich 
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Von den sechs Organisationen, die in der Anklage aufge-
führt waren, wurden das Führerkorps der NSDAP, die Gesta-
po und SD sowie die SS zu verbrecherischen Organisationen 
erklärt. Jene Erklärung erfolgte jedoch so differenziert, dass 
bestimmte Teile dieser Organisationen davon nicht betroffen 
waren.105 Dagegen wurden die Reichsregierung, die SA und 
das Oberkommando der Wehrmacht nicht als verbrecherische 
Organisationen im Sinne des Statutes eingestuft.106 Allerdings 
gilt hierbei zu bedenken, dass das Gericht mit der Verneinung 
der verbrecherischen Natur im Sinne des Statuts keine Aus-
sage über die allgemeinen verbrecherischen Handlungen der 
betreffenden Organisationen zu treffen beabsichtigte.107 Ins-

                                                                                    
Hjalmar Schacht wurde in einem Berufungsverfahren endgül-
tig freigesprochen. 
105 Vgl. The Blue Set (Fn. 65), Bd. 22, 217. Tag (S. 498 ff.); 
amtl. Übersetzung des Prozesses (Fn. 65), Bd. 22, 217. Tag 
(S. 566 ff.). 
106 Vgl. The Blue Set (Fn. 65), Bd. 22, 217. Tag (S. 498 ff.); 
amtl. Übersetzung des Prozesses (Fn. 65), Bd. 22, 217. Tag 
(S. 566 ff.). 
107 So lagen den Entscheidungen, die Reichsregierung, die 
SA sowie den Generalstab und das OKW nicht zu verbreche-
rischen Organisationen zu erklären, eher pragmatische Erwä-
gungen zugrunde. In Bezug auf die Reichsregierung führte 
das Gericht etwa aus, dass von ihren geschätzten 48 Mitglie-
dern acht bereits verstorben seien und weitere 17 bereits jetzt 
vor dem Gericht stünden. Folglich sei durch die Deklarierung 
der Reichsregierung zur verbrecherischen Organisation nichts 
gewonnen; zumal die betreffenden Personen aufgrund der 
überschaubaren Größe der Reichsregierung auch einzeln 
angeklagt werden könnten (vgl. ausführlich The Blue Set 
[Fn. 65], Bd. 22, 217. Tag [S. 518] bzw. die amtl. Überset-
zung des Prozesses [Fn. 65], Bd. 22, 217. Tag [S. 590 ff.]). 
Hinsichtlich der SA wiederum führte das Gericht aus, dass 
die Mitgliedschaft in der SA „im allgemeinen freiwillig war“. 
Allerdings erklärte sich das Gericht für die Tätigkeiten der 
SA vor dem „Röhm-Putsch“ für nicht zuständig, da es der 
Anklage nicht gelungen war, hinreichend darzulegen, dass 
jene Tätigkeiten in Vorbereitung eines Angriffskrieges be-
gangen worden waren, was das Gericht jedoch als zwingende 
Voraussetzung für seine eigene Zuständigkeit ansah (vgl. zu 
dem Erfordernis der Konnexität auch III. 2. d). Des Weiteren 
stellte das Gericht fest, dass auch wenn einzelne SA-Ein-
heiten für die Begehung von Kriegsverbrechen und Verbre-
chen gegen die Menschheit eingesetzt wurden, aufgrund der 
geringen Bedeutung, welche der SA nach dem „Röhm-
Putsch“ noch zukam, nicht von ihrer allgemeinen verbreche-
rischen Natur im Sinne des IMGSt ausgegangen werden kön-
ne (vgl. The Blue Set [Fn. 65], Bd. 22, 217. Tag (S. 518 f.) 
bzw. die amtl. Übersetzung des Prozesses [Fn. 65], Bd. 22, 
217. Tag (S. 589 f.). Der Generalstab und das OKW hingegen 
wurden ebenfalls nicht zu verbrecherischen Organisationen 
erklärt, weil das Gericht feststellte, dass der Generalstab und 
das OKW nicht als Organisation oder Gruppe im Sinne des 
IMGSt anzusehen sei, da die Existenz dieser Gruppe lediglich 
der militärischen Organisationsstruktur, und nicht der wis-
sentlichen Entscheidung der einzelnen Offiziere einer Gruppe 

besondere zu den Verbrechen des Oberkommandos der 
Wehrmacht heißt es in einer beeindruckenden Passage des 
Urteils: „Sie sind in großem Maße verantwortlich gewesen 
für die Leiden und Nöte, die über Millionen Männer, Frauen 
und Kinder gekommen sind. Sie sind ein Schandfleck für das 
ehrenhafte Waffenhandwerk geworden. Ohne ihre militäri-
sche Führung wären die Angriffsgelüste Hitlers und seiner 
Nazi-Kumpane akademisch und ohne Folgen geblieben. […] 
Die Wahrheit ist, daß sie an all diesen Verbrechen rege teil-
genommen haben oder in schweigender Zustimmung verharr-
ten, wenn vor ihren Augen größer angelegte und empörende 
Verbrechen begangen wurden, als die Welt je zu sehen das 
Unglück hatte. Dies mußte gesagt werden.“108 

Lediglich um unbillige Härten für die Mitglieder der an-
geklagten Organisationen zu vermeiden, sah das Gericht 
davon ab, alle angeklagten Organisation zu verbrecherischen 
Organisationen im Sinne des IMGSt zu erklären. So heißt es 
in dem Urteil des IMG: „Die Auswirkung einer Erklärung 
seitens des Gerichtshofs, daß eine Organisation verbreche-
risch ist, wird durch das Gesetz Nummer 10 des Kontrollrats 
für Deutschland vom 20. Dezember 1945 gut veranschau-
licht. […] Daraus geht hervor, daß ein Mitglied einer Organi-
sation, die der Gerichtshof als verbrecherisch erklärt hat, 
später wegen des Verbrechens der Mitgliedschaft verurteilt 
und dafür mit dem Tode bestraft werden kann. […] Ohne die 
erforderlichen Sicherheitsbestimmungen könnte seine An-
wendung zu groben Ungerechtigkeiten führen. […] 

Es ist bemerkenswert, daß Artikel 9 die Worte ,kann der 
Gerichtshof erklären, [...]‘ benutzt. Es wird daher dem Er-
messen des Gerichtshofs anheimgestellt, ob er irgendeine 
Organisation für verbrecherisch erklären will. Dieses Ermes-
sen ist richterlicher Natur und läßt keinen Raum für eine 
willkürliche Entscheidung; es muß im Einklang mit aner-
kannten Rechtsgrundsätzen ausgeübt werden. Zu den wich-
tigsten dieser Prinzipien gehört, daß strafrechtliche Schuld 
eine persönliche ist und daß Massenbestrafungen zu vermei-
den sind. Wenn sich der Gerichtshof davon überzeugt hat, 
daß eine Organisation oder Gruppe strafrechtlich schuldig ist, 
so darf er nicht zögern, sie als verbrecherisch zu erklären, 
etwa weil die Theorie der ,Gruppenkriminalität‘ neu sei oder 
weil die Erklärung durch spätere Gerichtshöfe ungerecht 
angewendet werden könnte. Andererseits sollte der Gerichts-
hof die Erklärung einer Organisation als verbrecherisch so-

                                                                                    
beizutreten, geschuldet sei. Nichtsdestoweniger stellte das 
Gericht unmissverständlich klar, dass es sich hierbei nicht um 
einen Freispruch der Wehrmacht handelte, wie es noch heute 
teilweise angenommen wird. Zudem befand der Gerichtshof, 
dass der Generalstab und das OKW so überschaubar waren, 
dass zur strafrechtlichen Verfolgung ihrer Mitglieder auch 
Einzelprozesse ausreichend seien (vgl. im Übrigen The Blue 
Set [Fn. 65], Bd. 22, 217. Tag [S. 521 f.] bzw. die amtl. 
Übersetzung des Prozesses [Fn. 65], Bd. 22, 217. Tag 
[S. 592 ff.]). 
108 Amtl. Übersetzung des Prozesses (Fn. 65), Bd. 22, 
217. Tag (S. 594); Original im The Blue Set (Fn. 65), Bd. 22, 
217. Tag (S. 522). 
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weit wie möglich in einer Weise treffen, die Gewähr dafür 
leistet, daß unschuldige Personen nicht bestraft werden.“109 

Das Urteil des Internationalen Militärgerichtshofs war 
zwar gem. Art. 26 S. 2 IMGSt endgültig und nicht anfecht-
bar, doch bestimmte Art. 29 Satz 1 IMGSt, dass die Urteils-
sprüche entsprechend den Anordnungen des Alliierten Kon-
trollrats zu vollstrecken waren. Dabei war der Alliierte Kon-
trollrat befugt, das Urteil jederzeit abzumildern oder in ande-
rer Weise abzuändern – lediglich eine Verschärfung der ge-
richtlich verhängten Strafe war ihm nicht gestattet.110 Zwar 
reichte, abgesehen von Kaltenbrunner und Speer, jeder An-
geklagte Gnadengesuche bei dem Kontrollrat ein, doch wur-
den diese allesamt abgelehnt.111 Bemerkenswerter Weise ent-
faltete das Urteil des Militärgerichtshofs gem. Art. 29 S. 2 
IMGSt keine materielle Rechtskraft. So sollte der Alliierte 
Kontrollrat, falls er nach der Verurteilung eines Angeklagten 
in den Besitz von neuem Beweismaterial gelangte, das seiner 
Meinung nach die Grundlage für eine neue Anklage bilden 
könnte, dieses dem Anklageausschuss beim IMG mitteilen, 
sodass entsprechende Schritte eingeleitet werden konnten. 

                                                 
109 Amtl. Übersetzung des Prozesses (Fn. 65), Bd. 22, 
217. Tag (S. 567); Original im The Blue Set (Fn. 65), Bd. 22, 
217. Tag (S. 499 f.). 
110 Diese für den deutschen Leser ungewöhnlich erscheinende 
Regelung war jedoch keine Besonderheit der IMGSt; sie 
entspricht der allgemeinen Militärjustiztradition, wonach der 
Befehlshaber, der das Verfahren einleitet („convening autho-
rity“, ähnl. dem Disziplinarvorgesetzten in der Bundeswehr), 
das Recht hat die Urteile abzuändern. Dies ist ein Ausfluss 
des sog. „Führungsvorrechts“ des Befehlshabers („command 
prerogative“) und ein Überbleibsel des landesherrlichen Bes-
tätigungsrechts. Heute noch findet sich ein ähnliches Bestäti-
gungsrecht im § 860 Abs. c UAbs. 1 des US-amerikanischen 
Uniform Code of Military Justice et, zu finden unter 
www.law.cornell.edu/uscode/10/stApIIch47.html  
(22.7.2015). 
111 Harris, Tyrannen vor Gericht, 2008, S. 463. 


